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1977'03 31 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1977, 
mit dem das Markenschutzgesetz 1970 geän
dert wird (Markenschutzgesetz-Novelle 1977) 

Der NatJLOnalnat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das MarkelliSchutzJgese1lZ 1970, BGBL N r. 260, 
wird wne ,folgt geäinidert: 

1. § 2 h.at :zu Lauten: 

,,§ 2. (1) Der !Erwerb ,des Markenrechtes erfor
dert Idie Eintra~ng ,der Marke in das Mark,en
register. 

(2) Für Mark,enrechte, idie für idas Gebiet von 
österreich .a'lllf Grund zwischenstaanlicher Ver'" 
einbtawngen erworben wertden, ,g~1t dieses Bundes
gesetz silrungemäß. Solche Marken SJind außerdem 
auf Gesetzmäßig,k,eit (§ 20) zu prüfen." 

2. § 3 hat ,zu laJUten: 

,,§ 3. Das Markenrecht ,kann nur insoweit er
worben wenden" tals ,die im Wtaren- unid Dienst
[eistungsverze.ichnlis ,enthaltenen Waren und 
Dienstleistungen 'aus ,dem Unternehmen ,des An
maliders oder des Erw,erber~ hervorgehen können; 
es erlischt, soweit diese Vorarussetzung weg,fällt." 

3. § 4 Albs. ,1 Z. 1 Ht. c hat zu lauten: 

"c) aus Zeichen inteI1l1<ationaler Or.gpnisationen, 
'denenein Mitglieclslr.l:nd Ides Pa.riser Ver
,baooes rum Schu1lZ ,des gewertblichen Eigen
tum:salls Mitglied ,angehört, ISofern die Zei
chen ,im BundesgesetzbLatt kundgemacht 
~orden sind. Für ,die Kuoomachung >gilt 
§ 6 Albs. 2 [etzter Sanz;" 

4. Der Ahs. 21des § 6 !hat zu lauten: 

,,(2) Aufauslänidi:sche staatliche Hoheitszeichen 
unld,amtliche Prüfiung$- oder Gewährzeichen ist 
A:bs. 1 nur ,anzuwenden, wenn eine zwischen
stJaiatLiche Vereinblal'lllng oder Gt\genseiti~keit be
steht 'IJInId wenn ldas ,ausländische Zeichen im Bun
desgesetz kundgemacht worden ist. Wird in die 

Kundmachung keine Dal'lstellung ,der tamtLichen 
Ausbührrungsform ,des Zeichens aufgenommen, so 
iiS:t ,zu verLa.utJbaren, wo eine solche Darstellung 
öffentlich zugänglich list." 

5. § 8 ha.t ZlU entfa.1len. 

6. § 9 hat zu lauten: 

,,§ 9. Der BUilidesminliister für Handel, Gewerbe 
1Ul1Id J'llIdustrie ka:nn, wenn ,dies cz.ur leichteren Fest
steLLung der Herkunft von Wiaren einer bestimm
ten Gattung wegen mrerBeschaffenheit, insbe
sollldene Gefährlichkeit, OIder aus yolksw<irtschaft
lichen Gründen geboten ist, anol'ldnen, ,daß der
artäge War·en 'lliUr in Verkehr gesetrLt werden 
dürfen, wenn sie mit einer ,eingetl1agenen Marke 
in einer durch die Veror,dnwng zu bezeichnenden 
W,ei:s.e vensehen smd." 

7. § 10 hat zu la.uten: 

,,§ 10. Das Markent'echt schließt nicht aus, daß 
ein anderer Unternehmer .das @le.iche Zeichen zur 
Kennzeichnung nicht gleichartiger Waren und 
Die11!stletstungen gebroa.ucht." 

8. § 11 hat zu lauten: 

,,§ 11. (1) Das Ma.rkenrecht IUnJd Lizenzrechte 
dar,an gehen, soweit nichts ander,es v,ereinbart 
wOfiden ~st, im FlaU Ides BigentumSw,echsels am 
gesamten Unternehmen a.wf den neuen Eigen~ 
tiimer über. 

.(2) Das Markenrecht kia:nn ohne ,das Unter
nehmen :übertra,gen w.el'lden. Eine übertragung 
<bloß für einen Teil der Wiaren IUnd Dienstleistun
gen ist IUllILulässig, soweit diese mit dem nicht 
übertragenen Tei,l der Wia:ren ,und Dienstleistungen 
,gleich oder gleicha.rtilgsind. 

(3) Sol3:Jnge die Marke nicht ,umgeschrieben ist, 
k3iIl11l das Markenrecht vor ,dem PatentJamt nicht 
gdte11id gemacht werden ,und 'können alle Ver
ständigungen, welche die Ma,rke betreffen, mit 
Wirlwng gegen den Brwerlber dem als Marken
inha.ber Ei~etragenen ~ugestellt werden." 

9. §.15 ha.t zu entt3lllen. 

1 
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2 489 der Beilagen 

10. Die Abs. 1 und 3 ,des § 17 halben zu buten: 

,,§ 17. (1) In das Markenregister sind bei der 
Registrierungeinzutl1agen : 

1. ldie Marke, 
,2. die Re~stemummer, 
3. der Ta,g der Anmeldung und gegebenenfalls 

,die beanspruchte P,riol1ität, 

4. der Inhaher der Marke unrd geJgebenenfaHs 
,dessen Vertl"eter, 

5. die Waren und Dienstleistungen, für welch,e 
Idie Marke bestimmt ,ist, geol1dnet nach der 
IntemationaJen KI,asseneintci1ung (Abkom
men von Niwa über die Internationale 
l(IlaSlSifikation von Waren und Dienstleistun
Igen für die Eintnag,ung von Marken, BGBL 
Nr. 401/1973 in ,der jeweils ,geltenden Fas
sung), 

6. der Beginn der Schut~d:liuer, -
7. gegebenenfalls der Hinweis, ,daß die Marke 

auf Gruilid eines Verkehrsgeltungsnach
weises registriert wOllden ist." 

,,(3) Ober die Regüsterem<tra.~ungen gemäß 
Abs. 1 erhält de,r Mal"'keninha!ber eine amtliche 
Bestäti@ung." 

11. § 18 rhatzu lauten: 

,,§ 18. (1) Für ,die AnmeLdIUng einer Marke 
sind eine Anmeldegebühr von 600 S und eine 
KLassengebühr zu zahlen. Die KLassengebühr be
tr~gt 150 S, ""af,ern ,das V,erzeidmis ;der Wal"'en 
un,d DienstJeitstungen llIicht mehr als drei Klassen 
umfaßt; für j,ede weitere Kla55e erhöht sie sich 
um je 200 S. 

r(2) Vor ,der Registrierung einer Marke sind 
nach Aufforderung eine Schut~dauer:gebühr von 
800 S /Und ,ein Drmckkas'tenbe1\)rag für die Ver
öffentlichung (§ 17 Abs. 4) eJU ZJahlen. Die Höhe 
des Drmckkostenbeitra,ges hat sich nach dem Um
fang ,der V,eröffenlllich/Ung zu . richten ,und. ist 
durch Verordnung festZJusetzen {§ 70 Abs. 1). 

(3) Bereits gezahlte Gebühren gemäß Abs. 2 
sind ZlUrückzuersllatten, wenn ,die Anmeldung 
nicht zur Re~i,strierung ,führt. Das gleiche· gilt 
für den Druckkostenheitnag (Ahs. 2). 

r,e{;listriert worden ist. Sie kann !durchrechtzeitige 
Erneuerung der Rf\gistrierung (Albs. ~ und 3) 
immer wieder um zehn Jahre verlängert werden. 
Die neue Schut~dauer i5t ohne Rücksicht auf den 
Trag der Erneuerung vom Ende ,der unmittelbar 
vorangegangenen Schutzdauer an zu berechnen." 

13. § 20 hat zu lauten: 

,,§ 20. (1) Jede Markenanmeldung ist auf Ge
setzmäßügkeit 'Zu prüfen. 

(2) Epgibt diese Prüf'ung, daß geg,en die Zu
lässigkeit der Rf1gistrierung der Marke Bedenken 
bestehen, so .ist der Anmelder aufzufor,dern, sich 
binnen einer -bestimmten Fl1ist ZJU äußern. Wird 
:nach rechtzeiciger .Mtßerung oder nach Ablauf 
der Fri-!>t :die Unzulässigkeit ,der Registrierung 
festgestellt, sO ist die Markenanmeldung mit 
Beschlußahz·uweisen. Besteht kem Registrierungs
hindernis, so ist die Marke nach der Prüfung auf 
Ähililichkeit (§ 21) 'UIlJd nach der Binzahlung ,der 
im § 18 Abs. 2 vorgeschriebenen Gebühren sowie 
des Druckkostenbeitrages zu registrieren. 

(3) ,Bestehen Bedenk.en .gegen ,die Zulä~Sligkeit 
der Regüstriel1ung wegen mangelnder Unterschei
dungsknaft (§ 1) ader auf Grund ,des § 4 Ahs. 1 
Z. 2, so ist auf Antr3Jg ,des AnmeLders vor der 
Abweisung mit Beschluß ,festzustellen, ,daß die 
Mal"'ke nur unter ,den Voraussetzungen des § 1 
Albs. 2 oder des § 4 Albs. 2 registrierhar ist; ein 
solcher Beschluß kann mit Beschwerde (§ 36) an
ß,efochten werden." 

14. § 21 hat zu lauten: 

,,§ 21. (1) Jede langemeilidete Marke ~t f.erner 
,darauf ~u prüfen, ab 'sie pl"ioritätsälteren Mar
ken, ,die für Waren oder Dienstlei'stung,en der
selben l(j1a,ssereg~striert siIlld,gleich oder ähn
lich (§ 14) ist. Solche Marken sim.d ,dem An
meLder m~t dem Hinwe~s mitzuteilen, ,daß die 
ang,emeldete Marke im Fall der Zulässigkeit 
(§ 20 Abs. 2) registriert wel1den wird, sofern die 
Anmeldung nicht innerha:lb ,der vom Patentamt 
gesetfzten Frist zurückgenommen w,j,l"d. 

(2) Die MitteiLung ,gemäß Abs. 1 oder ihr 
UnteJ:1hleiben ist für ,die Beurteilung ,des Schutz
bereiches ,der betroffenen ZeiChen ohne B,elang. 

(4) Für <den Antrag auf interna1lionale Regi- Sie bedarf weder einer Unterschrieft noch einer 
strierung einer Marke nach ,dem M3Jdrider Ab- i Be{;llaubigung ,der BehöI'Ide." 
kommen über die internationale Reg~strierung 
von Marken,BOBl. Nr. 400/1973 in der jeweils 
geltenden Fassung, [st neben ,der an daS Irnter
ri'ationa'le Büro zu ,entl1ichteooen Gebühr eine 
Irrland~gebühr VOl1l 800 S rml zahlen." 

12. Der Albs. 1 des § 19 hat zul:liU ten: 

,,§ 19. (1) Da!S Markenrecht ent5teht mit dem 
Tag ,der Eintl"'aJgung in däsMarkenregister (R,e~ 
gistriel1ung). Die Schutzdauerendet zehn Jahre 
nach dem Ende des Monates, ,in dem die Marke 

15. § 22 hat zu lauten: 

,,§ 22. (1)Amf AntraJg hat das P,atentJamt jeder
mann schniftlich Auskumt ,darüher zugeben, ob 
ein bes,timmtes Zeichen Marmen, Ideren Wa,ren und 
DieI1!stleiswngen ,in die ~m Antr,a,g bezeichneten 
Klassen faUen, . möglichel'We1se gleich oder ähn
lich (§ 14) list. 'Für solche Auskünfte ,gilt § 21 
Abs. 2.. Wenn das Zeichen eine eingetragene 
Marme ist, @enügt. die Angabe der Register-
num'mer. 
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(2) Auf Antrag können Auskü'nfte gemäß Ahs. 1 
einmalig oder ,1aufend, und :z-war für jede5 halbe 
Jahr, für jOOe5 Jahr oder für alle zwei Jahre 
beantrn.g:t werden. La·ufende MitteiluIlIgen werden 
jeweils um Jänner, ha~bjä.hrlich auch im Juli ver
sendet. Der Zeitraum, für den Auskünfte bean
tralgt wenden, darf ~echs Jahre nicht übersteigen. 

(3) Mit ,dem Antra,g 'sind pro Zeichen für jede 
in den heantr,agten Zeitraum f,a.llende Auskunft 
zwei Fünftel Ider Anmeldegebühr, für eine ein
malige Ausk'unft drei Rünf<tel der Anmelde
gebühr ZIU zahlen. 

(4) Bei einem Verzicht ':IIuf weitere Auskünfte 
ist der ,d'.l.r,a.uf entf1aUende Betmg zurückzu:zahlen." 

angemeLdet wird. Die AnmeldJung darf nur die 
zur Schau gestellten Waren, zu deren Kennzeich;. 
nung ,die Marke auf der Aiusstellung gebraucht 
W'oJ.'1den ist, umfassen." 

,,(5) Wird ,die Prioritätserklänung nicht recht.,
zeitig a.bgegeben oder weroendie Prior<itäts
belege nach amtlicher Auf.foroerung nicht frist
gerecht vorgelegt, 00 bescimmt sich die Priorität 
nach dem T,ag der Anmeldung." 

20. Die überschrift ,des § ~8 sowie dieser haben 
7JU l\au ten : 

,,2. An der u n ge n ,d e s Re gis te r
standes 

16. § 23 hat zu lauten: 
§ 28. (1) Die Umschreibung Ider Marke, die 

Eintmgung und ldie Löschung von Lizenzrechten 
,,§ 23. (1) Mit ,dem 1iag ,der ol1dnung,sgemäßen erfoLgen auf schrifdichen Antl1:lig ,eines Beteiligten 

Anmeldung einer Marke erlangt der Anmelder und Vorlage einer Urkunde. Wenn ,die Urkunde 
das Recht der Pruorität. keine öffentliche ist, muß sie mit der or,dnungs-

(2) D Wo d D' cl' 'ch' gemäß begLaubigten Unterschrift ,des über sein 
. ' as oaren- un len~ rostrungsverzei lllS Recht Ver,tilgen:den versehen ,sein. 

emer angemeLdeten oder emg.etr,agenen Marke I 
kann nachträglich erweitert wer,den. Für eine 501- (2) Rechtsstr,eitigkeiten über Rechte an Marken 
che ErweiterUlllß gelten die VOllschriften über d.ie sowüe die Vel1hhren auf Löschung (§§ 30 bis 33 a) 
Anmeldung von Marken sinngemäß." und auf übertragung (§ 30 a) sind auf Antrag im 

. . . Markenregrster lan~umerken (Streitanmerkrung). 
17. Die Ahs. 1 und 4 ,des § 24 hahen :zu lauten: (3) I "D" I '§ 43 "bs d cl m u: ngen ge <ten cn,'. 3 UD' 4 un 

, ,,§ 24. (1) Die durch Arcikel 4 ,der Plariser Ver- -§ 45 Abs. 2 des PatentgesetlZe5 1970, BGBt 
hancLsübereinlwnft zum Schutz des gewerblichen Nr. 259 :in ,der Jeweils geLtenden F,assung, sO.nn
Ei®entuins, ,BGBl. Nr. 399/1973 än der jeweils gemäß. 
geltenden Fa'ssung, eingerä.umten Prioritäts rechte 
.sind aUSldrück1ich in Anspruch 7;U nehmen. Dabei 
i>inJd der 'tag Ider AnmeLdung, ,deren Priorität in 
Anspruch genommen wiI1d, und ,dias Land, iI11 dem 
,diese Anmeldung hewirkt worden ist, anzugeben 
(Prioritä1)serklärung). Ferner '~st ,das Aktenzeichen 
dieser AnmeMung anzuführen." 

,,(4) Wind diePcioritätserkilärung nicht recht-

(4) Für jeden ,der in ,den .&hs. 1 und 2 er
wähnten'&nträg.e .iJsteine Gebüh1" im Ausmaß 
Ider Anmel<degebühr (§ ,18 A1hs. 1) zu z·athlen. 

(5) Die im Abs. 1enwälhnten Eintragungen 
sind auf Antrag in der amtlichen Bestätigung 
über die Registereintragrung (§ 17 Abs. 3) zu ver
merken. 

zeitig ahgegeihen, wenden idie Prioritätsbelege (6) :Die Umschrdbru11ig der Marke .iJst zu V,ff-

nicht rechtzeit~g VOl'geIegt oder wird .das Akten- öffentllichen." 
zeichen der Anmeldung, ,der,en Pmotität in An
spruch genommen Wli1'ld, nach amtlicher Aufforoe
l'ung nicht fristger,echt bekanntgegeben, so be
stimmt sich die Priorität Q1Jach ,dem T!a.g .der An-
melidung im rnlarud." . 

18. Der Ahs. 3 Ides § 26 hat zu1a.uten: 

,,(3) Dem Ansuchen ist stattzugeben, wenn die 
Zuerkennung ,des Schutzes .aJU.f Grund zwischen
staatlicher Verpflichtungen geboten oder im Hin
blick auf die wirtschaf.tllicheBedeu1)ung ,der Aus
,stellung ger.echtfertigt ist." 

19. Die Abs. 1 und 5 des ,§ 27 hahen zu lauten: 

,,§ 27. (1) Der Schutz hat ,die Wirkung, daß die 
Marke vom Ta.g ,der Einbl'ingung ,der mit der 
Marke ,gekennzeichneten Waren in den Ausstel
lungsraurn ,an ein Prioritä,llsrecht genießt, wenn 
sie innerha~b von drei Monaten flJach dem Tag 
der Schließung der ArussteHungbeim PMentamt 

21. Der Abs. lides § 29 hat;zu lauten: 

,~§ 29. (1) Die Malrke ,i.st zu löschen: 
1. auf Antrag,des Inhaber:s; 

2. wenn die Registrierung nicht n;chtzeitig er
neuert wOI1den ist (§ 19); 

3. wenn !das Markenrecht aus· anderen als den 
unter Z. 1 und 2 angeführten Gründen er
losch.enist; 

4. auf Grund einer .l'echtskräfotigen Entschei
dung, . mit ,der einem hei oder Nichtigkeit,s
abteilung gestellten Löschung,s.antrag statt-· 
gegeben wunde." 

22. Im § 30 haben Albs. 2 und ,die Absatzbe
zeichnung 1 7;U entf,allen; nach § 30 ist nachste
hender § 30 aeinzro,Higen: 

,,§ 30 a. Wer im Ausland ,durch Regi,strierung 
oder Gebrauch Rechte an einem Zeichen erworben 
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hat, kann begehren, daß eine gleiche oder ähn
liche (§ 14), ,für. dieselben oder ,für gleichartige 
Waren oder Dienstleistlungen später angemeldete 
Marke gelöscht oder ihm übertragen wird, wenn 
.deren Inhaber zur Wahrung ,der geschälolichen 
Interessen ,des Antrag,steHers verpflichtetilst oder 
war und die Marke ohne dessen Zustimmung und 
ohne nauglichen Rechtfertig,ungsgrund registrie
ren ließ." 

23. Nach § 33 ist ,nachstehender § 33 a einzu
fügen: 

,,§ 33 a. (1) Jedermann kann die Löschung 
einer seit mindestens fünf Jlahren registrierten 
Marke begelhren, soweit diese innerhalb der 

. letzten fünf }abre vor Üiberrreichung des Lö
schungsantrages im Inland weder vom Marken
inhaber nüch mit dessen Zwstimmung ·von einem 
Dritten in angemessenem Umfang kennzeichen
mäßig {§ 13) .gebraucht wurde, es sei ,denn, Jaß 
der Markeninha.ber den Nichtgebrauch recht
fer.tigen kQ/Iln. 

(2) Süweit Marken info1ge gesetzlicher Beschrän
kungen ,des Verkehrs mit den Wiaren oder Dienst
leistung,en, ,für die ,sie bestimmt sind, nicht ge
bmucht wurden, ,unterliegen sie der Löschung 
gemäß A:bs.1 IlJUr ,dann nicht, wenn wegen des 
emstha,ften Gebrauches des Zeichens im Ausland 
oder auf Grunld r.mderer berücksichtigungswül'ldß.
ger Umstände ein schutzwülldi.ges Interesse am 
Markenschutz ~n österreich anzuerkennen rst. 

(3) Auf einen Markengebmuch, der erst auf
genommen wunde, nachidem 

a) sich ,der Markeninha:ber ode~ ein Lizenz
nehmer gegenüber ,dem Antl"ag.ste11er 31uf 
Idas Markenrecht berufen hatte oder 

b) 'der ,Antl'lagstdler den Markeninha.ber oder 
einen Lizenznehmer ,a,uf ,den Nich~ebrauch 
hingewiesen hatte, 

kann sich der Markeninha,ber jedoch nicht be
rufen, sofern Ider Löschun~antl'la,g innerhalb von 
zwei Monaten, nachdem es erstmals zu einer der 
unter lit. 'a oder b ,ei"Wähnten Handlungen ge
kommen war, überr,eicht wullde. 

(4) Dem Gebrauch Ider Marke steht der Ge
brauch eines ihr ähnlichen Zeichens (§ 14) gleich. 
Der Gebra.uch für -bestimmte Waren und Dienst
leistlUngen wirkt auch für gleichartige Waren und 
DienstleiJst.ungen des Waren- und DienscleiStlUngs
verzeichnisses. 

(5) Der Gebrauch (Abs. 1) ist vom Marken
inh3lber nachzuweisen." 

24. § 34 hat ~ l3lUten: 

,,§ 34. (1) Inden Fä:1lender §§ 30 bis 32 
wirkt ,das Löschulllgserkenntnis 3IUf den Beginn 
der Schutmauer {§ 19 ,Abs. 1) der gelöschten 

Marke !Zurück. DasseLbe ,gilt im Fall ,des § 33, 
wenn die Marke ,deshalb gelöscht wind, weil sie 
nicht hätte registriert ,weiiden dürfen. 

(2) Im FaLl ,des§ 33 la Abs. 1 wirkt das Lö": 
schungserke11i11tms fünf J abre, gerechnet vom Tag 
,der· Aritl'la,gstellung lan, ~urück, jedoch höchstens 
bils ,zum A:blauf des fünften Jahres der Schutz
Idauer." 

25. § 35 hat ZiU lauten: 

,,§ 35. (1) Im Patenroamt ist ZJ\fr Beschlußfas.sung 
und :liU iden sonstigen Ededigungen in ,aHen An
gelegenheit'en ,des Markenschutzes, soweit sie nicht 
,dem Prä.sLdenten, ,der ,Beschwelldeahteilung oder 
der Nichcigkeitsabteilung vürbehaltensind, das 
nach der Geschäftsverteilung zUl'itändige Mitglied 
,der mit ,diesen Aln;gelegenheiten betrauten Rechts-
,abteilung <berufen. . 

(2) Die §§ 58 h'is 61 ,des P,a,tentgesetzes 1970, 
BGBt Nr. 259 in :der j-eweils 'geltendien Fassung, 
sLnid smlllgemäß aIllZuwenden. 

(3) Durch Verol'ldnul1Ig Ides Präs~denten können 
,Bedienstete, ,die nicht Mitglieder ·des Patent
amtes ,sind, zur Besorgung von ,der Art nach be
stimmt zu bezeichnenden An·gelegenheitender 
RechtsalbteiLung ,ermächtJLgtweriden, süfern ,dies 
wegen ,der Einfachheit Ider Erledigungen zweck
mäßig .ist und die AusbildUng ,der ermächt<igten 
Bediensteten ~SacHbear:beiter) Gewähr für ord
nungsgemäße Erled~gungen ,bietet. Zur Fassung 
von BeschlÜiSSen über die SchutrzJähigkeit von 
Ma,rken und ,die ZuläsOO!glkeit von Waren- und 
Dienscleistungsv,erzeichnissen können die Sach
bearbeiter nicht ermächtigt wer:den. Die Sachbe
al'lbeiter sind ran ldß.e Weisung,en .des nach der Ge
schäftsverteilung zuständigen Mitgliedes der 
Rechtsabteilung gebunden. Dieses kann Erledi
gungen jederzeit 'sich vOl'lbeha,lten oder an sich 
Zlielhen. 

(4) Geg·en die ,ß,eschlüsse des Sachbeal'beiters 
kJann binnen einem Monat eine begründete Vor
stellung an das zustä.ndige Mitglied der Rechts
~bteilungerhoben wellden. Durch die rechtzeitige 
Vorstellung tllitt der Beschluß des Sachbearbeiters 
31ußer Kr3lft." 

26. § 36 hat ~u lauten: 

,,$ 36. Die Beschlüsse ,der Rechtsabteiilung kön.
nen Idurch Beschwellde angefochten werden. Geg·en 
die Entscheidung der Beschweooeabteilung ist kein 
ondentliches Rech,tsmittel zulässig." 

27. § 37 ha.t zu looten: 

,,$ 37. über Anträge auf Löschung einer re
gilstcierten Marke (§§ 30 his 33 a) und über An
tr:~ge auf übertragung (§ 30 a) entscheidet die 
Nichtigkeitsabteilung. " . 
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28. Der Abs. 2 ,des § 38 hat zu lauten: 

,,(2) Vorbereitende Verfügungen des Referenten 
unJd Zwischenentscheidungen können nicht durch 
ein abgesondertes Rechtsmittel angefochten wer
den, ,doch kann ihre Abänderung bei ,der he
treffen~en Abteilung :beantr,agt we1'\den." 

29. Der Abs. 1 des § 40 hat zu lautt:n:· 

,,§ 40. (1) Für die Beschwerde ist eine Gebühr 
von 600 S für jede angemeldete oder regi
strierte Marke, deretwegen Beschwerde erhoben 
wJrd, zu entnichten. Für jeden vor ,der Nichtig
keitsahteiiliung z.u verhandeInden Antrag (§ 37) 
isteitne GebÜihr von 2 000 S, für' die Berufung 
(§ 39) eine Gebü:hr von 3 000 S für jede Marke, 
a.uf die sich Ider Antrag (die Se);ufung) bezieht, zu 
entrichten. " 

30. Die Abs. 2 und 3 ,des § 41 haben 'lJU Lauten: 

,,(2) MitgLieder ,des Patentamtes sind von der 
Mitwirkung in der ßeschwe1'\deabteilung ausge
schlossen, wenn ,die Beschwel'ldeeine Marke be
trifft,anderen P.rüfung auf Gesetzmäßigkeit 
(§ 20) oder &hnlichkeit (§§ 21 und 22) s,ie mit
gewirkt haben. 

(3) Mitglieder des Patentamtes sind von der 
Mitwirkung inder NichtigkeitsabteilUlll,g und 
MitgLieder des Obersten Patent- und Marken
senates von ,der Mitw,irkung bei diesem amge
schlossen 

1. im Verfahren über Anträge auf Löschung 
einer MarkegJemäß § 30, an ,deren Prüfung 
:lJuf Xhnlichkeit (§§ 21 und 22) sie mitge
,wirkt hahen; 

2. im Verfahren über Anträge 3'uf Löschung 
einer Marke .gemäß § 33, bei der sie an der 
BeschlußfassUIlJg über ,die Zulässigkeitder 
Regi.strierung mitgewirkt haben." 

31. Die Abs. 1 und 3 ,des § 42 haben zu lauten: 

,,§ 42. (1) Im übrigen Slind, soweit im folgenden 
nichts 'ander,es bestimmt ist, auf ,das Verfahren 
die §§ 52 bis 56, 64, 66 :bis 73, 79, 82 bis 86, 
112 bis 126, 127 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 128 enster 
Satz, §§ 129 bis 133 Ahs. 2, §§ 134 und 135, 137 
bis 145 und 169 ,des p.atentgesetzes 1970, BGBI. 
Nr. 259 in der j,eweils ,geltenden F:aSlSung, smn
gemäß ,anzuwenden; die im § 132 Ahs. 1 lit. b 
des Patentge~etzes 1970 vorgesehene Verfahrens
gebühr entspricht der Anmel:degebühr (§ 18 
Albs. 1)." 

,,(3) Die im § 17 Abs. 4, im § 28 Abs. 6 und 
im § 29 Abs. 2 vorgesehenen Veröffentlichungen 
erfolgen im Österreich~schen Markenanzeiger. Die 
BewilligJung der Wiedereinsetzung ist im Öster
reichischen Markenanzeiger l;U verlautbaren, wenn 
dadurch ,das Markenrecht wiederhergestellt >yird." 

32. Die §§ 43 bis 49 haben zu ,entfaUen. 

33. Die überschrift des III. Albschnittes hat zu 
lauten: 

"Kennzeichenverletzungen " 

34. § 51 hat zu Iauten: 

,,§ 51. Wer än einer Weise, die geeignet ist, 
V,erwechsiLungen im geschäftlichen Verkehr her
vorzunufen, 

1. ,eine r~iJstrierte Marke oder cin einer solchen 
Marke ähnliches Zeich,en {§ 14) rzur Kenn
,zeichnung von Waren oder Dienstleistungen, 
für w.elche die Marke eingetr,agen ,ist, oder 
gleicbJartiger Waren oder Dienstleistungen 
unbefugt geibr3lUcht oder ' 

2. ,derartig ,gekennzeichnete Waren feilhält oder 
in Verkehr bringt, , 

ist vom Gericht mit Geld5trafe his zu 360 Ta,ges
sätrzen ZIU hestrafen." 

35. § 52 hat zu lauten: 

,,§ 52. Ebenso wir,d bestraft, wer in einer 
Weise, ,die geeign-et ist, VerwechS'lungen tim ge
schäftlichen Verkehr hervorzuruf.en, 

,1. einen Namen, eine Flirma oder die besondere 
Bezeichnung eines Unternehmens oder ein 
,diesen Bezeichnungen ähnt1i.ches Zeichen 
(§ 14) zur K,ennzeichnung von Waren oder 
DiellJSdeistungen unhef,ugt ,gebraucht oder 

2. derartig gekennzeichnete Waren feilhält oder 
in Verkehr bringt." 

36. § 53 hat zu lauten: 

,,§ 53. (1) Die in Iden §§ 51 ·unJd 52 beze,ichneten 
Vergehen 'werden nur ·auf Verlrangen des Ver
letrzten verfolgt. 

(2) Das Strafv,el'lf,ahren obliegt ,dem Einzel
richter des Gerichtshofes enter InJstanz." 

37. Der Abs. 3 des § 54 hat zu entfallen. 

38. § 55 hat zu ,lauten: 

,,§ 55. Ein.e einstweilige V,erfügung,die auf 
eine seit mehr als ,fünf Jahren eingetragene 
Marke 'gestützt wird, kann 'O,ur er,Laossen werden, 
wenn ghuhhaft gemacht ist, daß der LÖl5chungs
gl1Und nach § 33 a nicht vorliegt." 

39. § 56 ,hat:zu lauten: 

,,§ 56. Für ,die Ansprüche eines in seinen Kenn
zeichenrechten Vedetzten aufal1jgemes'senes Ent
gelt, Schadenel'lsatz und Her3lUsgabe der Bereiche
rung gelten Idie §§ 150 und 151, § 152 Abs. 2 
UIll,d 3 sowie die §§ 154 .und 161 des Patent
Igesetzes 1970, BGBl. Nr. 259 in der jeweils gel
tenJden Flassung, 'sinngemäß." 

40. § 58 hat zu entfallen. 
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41. Die Abs. 3 und 6 des § 61 haben zu lauten: 

,,(3) Wer im Inland keine Niederlassung hat, 
kann Rechte aus ,dies·ern BuIl!<iesgesetz vor ,der 
Rech,tsabteilung nur geltend machen, wenn er 
einen am Inland wohnhaften Vertreter hat. Vor 
der Beschwer.deabteilung, ,der Nichtj,gkeitsabtei
lung unid dem Obellsten p.atent- '\lIl1Jd Markensenat 
kann er ,diese Rechte nur ,geltend milchen, wenn 
er durch einen inländischen RechtsanwaLt, einen 
änländi,schen Patentanwalt Oidereinen Qnländi~chen 
Notar vertreten i~t." 

,,(6) Ein Vertreter, Ider nicht inländi,scher 
Rechtsanwalt, p.atentanwalt oder Notar ist, be
darf ZJur Löschung einer Marke gemäß § 29 
Albs. 1 Z., 1 einer ausdrücklichen Ermächtigung." 

42. Der Abs. 2 des § 63 hat ZIlllauten: 

,,(2) Die AnmeLdegabühr beträgt f.ür Verbands
marken das VLierf.ache der im§ 18 Ah~. 1 fest
gesetzten Anmeldegebühr, ,die Schutzdauergebühr 
uni<l die Ellneuerun~gebühr das Zehnfach·e der 
1m § 18 Abs. 2 festgesetzen SchutZidauergebühr." 

43. Die Z. 1 und 2 des § 64 halben ZJU lauten: 

,,1. unter ,der Reg~ternummer das Wort "Ver
handsmarke" ; 

2.einen Hinweis a.uf ,die Satzung ·un,d :ihr 
Datum." 

44. § 71 hat zu huten: 

,,§ 71. Mit der Vo11z.iehu11ig ,dieses Bundes
gesetz·es sind betra.ut: 

1. hinsichtLich der §§ 10, 12 his 14, 23 und 57 
Ider Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industl1ie ,und der Bundesminister für 
Justiz, 

2. hinsichtlich des § 6 Albs. 2 der 'Bundesmini
'ster für Handel, Gewerlbe unid Industrie im 
Einvernehmen mit dern BlUindesminister für 
Auswärtige Angelegenheiten, 

3. hinsichtlich Ider §§ 51 bis 56 und des § .67 
,der Bundesminister für Justiz, 

4. hinsichtlich ,des § 70 Abs. 1 der Bundesmini
ster für Handel, Gew,erbe und Industrie im 
Einvernehmen mit ,dep1 Bundesminister für 
Ftinanzen, 

5. hinsichtlich 'aller übmgen Bestimmungen der 
Bundesminister für Han,del, Gewerbe und 
Industme. " 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Beginn des 
auf seine KJundmachung folgenden Monates in 
Kraft, 'soweit Slich aus A'bs. 2 nichts anderes er
gibt. 

(2) Marken, ,die im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses lBiUnide~gesetzes registriert sind, 
können wegen Nichtgebrauches frühestens fünf 
Jahre nach dem Inknfttr,eten ang,efochten wer
den. 

(3) Ab ,dem Inkrafttreten kann der Umstand, 
daß eine Mal'ke nicht übergegangen ist, obwohl 
sie ,im Markenreg~ter u.mgeschrieben worden ist, 
nicht mehr unter Berufung ,auf § 11 Abs. 1 des 
Markenschutzgesetzes 1970, BGBL Nr. 260, gel
tend g.emacht wenden. 

Artikel III 

Die Gebiilhrenbestimmungen ,dieses Bundes
gesetzessind a.uf alle Zahlungen anzllLwenden, die 
nach .dem Inkrafttreten ge1eistet w,enden oder für 
Anträg.e rbestJimmt ~ind, Idie nach dem Inkraft
treten ü!berreicht w.enden. 

ArtikeUV 

Die Zuständigkeit zur Vollziehung dieses Bun
de~esetzes bestimmt sich nach § 71 des Marken- " 
schutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, in der Fas
sung des Arcikels I Z. 44 dieses B/Uooesgesetzes. 
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Erläuterungen 

A. KOMPETENZ RECHTLICHE 
GRUNDLAGE 

Der Schutrz von rMaI1ken und .anderen Waren
bezeichnungen ist gemäß Artikel 10 Absatz 1 
Z. 8 des Bundes-Verfassungsrgesetzes 1929 in Ge
setzgebung und VKYllziehung Bundessache. 

Gemäß ,Artikel 102 Albsatz 2 des Bundes-Ver
fassungsgesetzes 1929 kann der Schutz vo.n Mar
ken und anderen Warenbezeichnungen unmittel
bar vo.n Bundesbehörden versehen werden. 

B. ALLGEMEINES 

SmweI1punke der Markenschutzg.es·etz-Novelle 
1977sinJd ,die Einführung des Gebrauchszwanges 
und der freien übertragbarkeit der Manke. 

I. Gehrauchszwang 

D.as MaI1kenrecht kann entweder auf ,dem 
Prinzip tdes Gehl1auches des Zeichens .im geschäft
lichen VeI1kehr oder aber auf dem der Eintragung 
in ein Register aufbauen. Nach dem Gebrauchs
prinzip ist also. Voraussetzung für die Er,werbung 
und Erhaltung des Markenschutzes der tatsäch
liche Gebr,auch ,des Zeichens, für das Reglster
prinzip ist ,die Anmeldung oder HinterLegung 
eines Zeichens zur Eintragung in ein MaI1ken
register und der ,aufrechte Bestand dieses Zeichens 
im Register' w.esentlich. Vorteil des Gebrauchs
prinzips ist die ,größere Flexi.bilität und die Rück
sichtnahme auf tatsächliche wirtschaftliche Ver
hältnisse, Vo.rteil des Registerprinzips die damit 
verbundene Rechtssicherheit. Daraus ergeben 
sich aber auch die Nachteile der heiden Grund
sätze: ,das Gebrauchsprinzip erschwert die Fest
stellung der Rechtsverhältnisse ,an einem Zeichen, 
das Registerprinzip orientiert sich nur an' ,der 
formalen Registereintr,agung. 

Nachdem sich die beiden Prmzipien, interna
tional betrachtet, lange Zeit in etwa gleichwertig 
gegenübergeSitanden sind, ist österreich nunmehr 
einer der letzten ,staaten, die no.ch une~nge
schränkt am Registerprinzip festhalten; dies ins
beso.ndere, seitdem auch die Bundesrepublik 
Deutschland vom RegisteI:prinzip ·abgerückt ist. 
Auch die Diskussion über ein euro.päisches Mar
kenrecht geht vom P,rinzip des Gebrauches aus. 

Scho.n das bisherige österreichische MaI1kenrecht 
kennt das qualifiziert benutzte unregistrierte 
Zeichen, aus welchem sich Kennzeichenrechte ab
Ieiten (v,gI. § 31 iMSchG). 

Das reine Gebrauchsprinz~p läßt die Erwer,bung 
·des Markenrechtes nur für ein gebrauchtes, also. 
scho.n im geschäklichen Verkehr verwendetes 
Zeichen zu. Der weiter,e Bestand dieses Marken
rechtes hängt dementsprechend vo.m .fo.rtdauern
den Gebmuch ab. Eine allfällige Eintragung in 
ein Mark'enregister hat nur deklarato.rische Wir
kung. 

Demgegenüber geht der vo.rliegende Entwurf 
vo.m Prinzip des auf g e s c h 0.. ben enG e
b rau c h s z w a n ge saus, wo.durch also. das 
Registerprinzip abgeschwächt wil'd;dies nicht 
nur, w.eil dadurch die Vo.rteile des bisherigen 
RegisteI1prinzips mit denen des Gebrauchsprin
zips optimal verbunden werden können, sündern 
auch, weil österr,eich als Vertragsstaat der Pariser 
Vel.'ibandsübereinkunft (BGBI. Nr. 399/1973) zu 
g,ewissen Mi1lderungen ,des GebrauchsZiw.anges 
international verpflichtet ist (vgl. Artikel 5 lit. C 
PVü). 

Die in der "A'I1fschiebung" des GebrauchSZiwan
ges gelegene Milderung ,des Gebrauchsprinzips be
steht darin, daß, wie 1m Beso.nderen Teil no.ch 
näher au~geführt wird, dem nicht gebrauchten 
neuen Zeichen eine gewisse Schonfrist zugebilligt 
wird. 

Darüber hinaus wird der Gebrauchszwang da
durch gemildert, ,daß 

1. der Gebrauch eines Zeichens, welches .der 
registrierten Marke ähnlich ist, als Benüt
zung gewertet ,wir,d, 

2. der Gebr,auch für bestimmte Waren oder 
Dien1ltleistungen auch diejenigen gleicharti
,gen Waren oder Dienstleistungen deckt, rur 
welche die Marke eingetra.gen iSlt, und 

3. die Wiederaufn'3!hme des Gebrauches die zeit
weise vorhandene Anfechtbarkeit .des Zei
chens heiLt. 
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8 489 der Beilagen 

Schließlich wird der Nichtgebrauch nicht von 
Amts wegen wahrgenommen, sondern nur .auf 
Antrag. 

In rechtSipolitischer Hinsicht wir,d el"Thofft, daß 
durch die Einführung des GebrauchszwaJnges die 
überfülle an Marken, von denen viele nicht be-. 
nützt werden und das Finden neuer Marken er
schweren, ja in manchen Branchen geradezu un
möglich machen, reduziert wir,d. Zu dieser Ent
wicklung haben ,einerseits die Internationalisie
rung des Warenvellkehrs \lud . anderseits die er
leichterten Möglichkeiten eines internationalen 
Ma1"kenschutzes ,geführt. Der Wunsch nach einer 
"Säuberung" der ".verstopften" Markenregister 
ist dementsprechend auch von der Wirtscha,ft 
geäußert worden. 

Abgesehen davon führt das reine Registerprin
zip dazu, daß der Inha:bereines Formalrechtes, 
das nicht seiner wirtschaftlichen Bestimmung ge
mäß ausgeübt wird, 'einen anderen erfolgreich 
daran hindern kann, das Iglleiche oder ein ähn
liches Zeichen tatsächlich /Zu ,benützen, was grund
sätzlich unbefriedi.gend ist. Das Erfordernis des 
Gebrauches wird dazu beitl'agen, ;die derZieitige 
Kluft zwischen dem formalen Markenrecht und 
dem an der .wirtschalftlichen Wirklichkeit orien
tierten Wetubewerbsrecht zu schließen. 

Der Vollständigkeit halber wird darauf hin
gewiesen, daß der ,Ausdruck "Gebrauchszwang" 
("Benutzungs2'JWang") insoweit nicht ,ganz kor
rekt ist, als es sich nicht um einen durchsetzbaren 
Zwang zur Benutzung von M'arken - etwa im 
Sinne des Markenzwangesgemäß § 9 MSchG -
,handelt. An den Nichtgebrauch Imüpft sich vi.el
mehr Jbloß die Rechtsfdlge der Vernichtbarkeit 
des Markenrechtes; ,der Gebrauch der Marke ist 

" ·daher keine ,Pflicht, sondern eine Obliegenheit. 
Das Wort "Gebrauchs(Benutzungs)zwang" hat 
sich jedoch ,in der Fachsprache durchgesetzt und 
wurde daher beibehalten. 

11. Freie übertragbarkeit 

daß alle mit einer bestimmten Marke bezeichne
't,en chemis~hen Produkte die g.leich'en Eigenschaf
ten aufweisen. Dabei ist es ihm .gleichgü1t~g, ob 
alle diese Produkte in demselben Unternehmen 
hergestellt w;erden. Dieser teiLweisen V,erschie
bung ,der Funktion der Marke trägt der Entwurf 
RechIliUng /Und läßt neben Idenübergan.g der 
Marke mit dem Unternehmen auch d-ie übertra
gung der MaMe aUein treten. 

III. Sonstiges 

Des weiteren bringt der Entwurf eine Ge
,bührenerhöhung. 

Die ·derzeit geltenden Gebühren sind im Jahre 
1967 (BGBl. Nr. 75/1967) festgesetzt ,worden. 
Seit diesem Zei-tpunk,t ist der Aufwand ,des 
Patentamtes im Rahmen der Gesamtentwicklung 
des Lohn- und Preisgefiiges in einem solchen 
Ausmaß gesti(lgen, daß das bislang in der Finanz
gebarung des Paten.tamtes angestrebte und auch 
erreichte iBudgetgleichgewich-t nicht länger auf
rechterhalten IW.erden kann. 

So sind seit dem Jahre 1967 der Personalauf
wand des Patentamtes um 145% und der S'ach
aufwand um 101% gestiegen. Demgegenüber 
haben die Gebühreneinnahmen des Patentamtes 
mit den Ausgabensteigerungen nicht Schritt hal
ten können. 

Dies bedeutet, daß die Allgemeinheit in immer 
~größerem Umf.a,ng mit Kosten für Leistungen be
lastet wird, die unmitteLbar nur der am Mar
kenschutz interessierten Wirtschaft zugute kom
men. 

Der Entwurf sieht eine einheitliche Gebühren
erhöhung um 100% vor. 

Darüber hinaus trägt der Entwurf auch den 
übrigen Knderungswünschen, die an das ho. Bun
desministerium herangetragen wurden, weitest
gehend Rechnung und paßt das Markenrecht dem 
geänderten Strafredtt an. 

Der Zlwei,te Schwel'punkt der Novelle ist die 
Ein.fü,hrungder freien Ürbertragba1"lkeit von Mar- Zu Artikel I: 

c. BESONDERES 

ken. 

Derzeit "klebt" das Mallkenrecht am Unter
nehmen(§ 11 Ab:-. 1). ,Diese Regehing geht von 
ein'em Markenverständnis .aus,das .die Funktion 
einer Marke nur darin sieht, auf die Herkunft 
der so bezeichneten Waren oder Dienstleistungen 
'aus einem ganz bestimmten Untellnehmen hinzu
w.eisen. Diese ,Funktion kommt der Marke auch 
heute noch -weitgehend zu. Neben ,diese iHer-

. kunftsfunktion ,ist a,ber in vielen Branchen die 
"Identitätsfunktion" getreten. In diesem Fall 
sieht derjenige, an den sich ,die Marke wendet, in 
ihr einen HiIliWeis nicht auf ein bestimmtes 
Unternehmen, sondern auf ein bestimmtes Pro
dukt und dessen ·.Beschaffenheit .. So wird etwa 
der Konsument ,inder Regel davon ,ausgehen, 

Zu Z.l: 

Uer -bisherige § 2. sagte, daß das Markenrecht 
die Eintragung in das Markenregister voraussetzt. 
Diese Bestimmung hätte bei wörtlicher Auslegung 
die internationalen !Marken nicht umfaßt. 

§ 2 Abs. 1 des Enuwurfes regelt den Erwerh 
einer nationalen Marke. Abs. 2 stellt - was auch 
bisher nicht bestritten worden ist - klar, daß 
das Markenschutzgesetz - also etwa die dont 
,getroffenen Regelungen des Verfahrens und der 
Behörde - auch auf die internationalen Marken 
sinngemäß anzuwenden ist. Darüber hinaus wird 
ausdrucklich hervorgehoben, daß österreich von 
der ,im Arti~el 6quinquies Lit. ·B der PaI1bs!er 
Verbandsübereinkunftzum Schutz des gewerb-
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lichen Eigentums, BGBl. Nr. 399/1973, ,eing,e- Aus all diesen Gründen hatte demnach die Be
räumten Möglichke~t, unter den dort genannten stimmung ,des derzeitigen § 3 zu entfallen, .ohne 
Voraussetzungen Mal"ken ,den Schutz zu verwei- daß dies zu einer Anderung der Rechtsprechung 
.gern, Gebrauch macht .. Die im Markenschutzge- über ·den SchutZJber,eich führen soll. 
setz ,enthaltenen Schutzverweigerungsgründe I A . S 11' h d' A d ß 
(§§ d h I . chd b .. d d ch d' n s·eme te, e tntt nunme r le ussage,' a pvJ un ~' a ~e~ SI ,a. el m em· ur le Inhaber einer Marke nur ein einschlägiges Unter-

geste ten' a' men. nehmen sein darlf. Dies gilt sowohl für den or~gi-
Der bisherige § 2 hat überdies das Marken- nären und derivativen Erwerb der Marke als 

recht. als "Alleinrecht zum Gebrauch einer Marke" aUch für .den Fortbestand ,derselben. Diese Be
definiert. Ganz abgesehen davon, daß beim Mar- s:imm.ung s:eht .~ übereinstimmu11lg mit &.:r 
kenrecht das Aussdrließungsrecht im Vorder- blsher.tgen ,emhelhgen Auffassung. Gerade dIe 
,grund steht, wur:de aus dieser Bestimmung häufig Einfüh.rung der. freien übertragbar:~eit ließ es 
irrtümlich ,gefolgert, ,daß ein Zeichen, das nicht angezeIgt erschemen, das Erforderms des Be
als Marke geschützt ist, nicht gebr,auchot werden standes eines Unternehmens ausdrücklich zu nor
·dürfe. Da sich die Wirkungen des Markenrechtes m~eren, um einen unerwünschten "Handel" mit 
schon aus dem § 10 ergeben, konnte eine Aus- Marken zu v,erihindern. 
sage hier entfallen. . Wie bisher wird es zulässig sein, ein Zeichen 

Zu Z. 2: 

§ 3 in seiner bisherigen Fassung umschri:eb, 
wie weit das AHeinrecht zum Gebrauch einer 
Wortmarke geht. Das ist, wie den Erläuternden 
Bemerkungen zur Mar:kenschutzgesetz-Novdle 
1895 (zum damaligen § 2) zu ,entnehmen ist, dar
in begründet, daß damals die Möglichkeit einge
führt wurde, ,auch Wörter markenrechtlich 
schützen zu lassen. Acn:gesichts dieser damals tief
greifenden Anderung hielt es der Gesetzgeber 
für erfol'derlich, den Schutzbereich der WOI1t
marke im Gesetz se~bst zu umschreiben. 

zum Mal"kenschutz schon dann anzumelden, wenn 
sich das markenberechtigte Unternehmen erst in 
Gründung befindet, sofern es in der Folge tat
sächlich zur Gründung kommt. 

Zu Z. 3: 

Zwischen den im § 4 Abs. 1 Z. 1 Et. b ange
fühl'tenausländischen Prüfungs- .un-d Gewährzei
chen einerseits und den im § 4 Abs. 1 Z. 1 lit. e 
angeführten Zeichen bestimmter internationaler 
Organisationen anderseits bestand bisher sowohl 
hinsichtlich der Kundmachung als auch hinsicht
lich der Kompetenz ein Unterschied. Dieser 
Unterschied ist sachlich nicht ,gerechtfertigt. § 4 
Abs. 1 Z. _1 Lit. ,e soll nun - ohne sonst~e in
haltliche Änderung - zu einer Gleichbehandlung 
der heiden Zeichenarten .führ:en. 

Abgesehen davon, daß der bisherige § 3 nach 
Lehre und Rechtsprechung eine Selbstverständ
lichkeit :enthält, könnte sein Wortlaut gerade im 
Zusammenhang mit dem einzuführenden Ge
brauchs~wang zu nicht ungefährlichen iMißdeu-
,tungen .führen. Die Aussage, daß ,die teilweise Zu Z. 4: 
Wiedergabe einer Wortmarke auch vom Aus-, § 6 Abs. 
schließungsre'cht des .Gesamtwortes miterfaßt ist, angepaßt. 
-entspricht in dieser Allgemeinheit jedenfalls nicht 

2 wurde~prac:hlich dem § 6 Acbs. 1 

dem heutigen Markenverständnis. Weder ist bei 
einer aus mehr-eren WöI1tern bestehenden Marke Zu Z. 5: 
jedes Wort für sich allein geschützt, noch umfaßt Eines der wesentlichen Ziele des Kennzeichen
das Ausschließungsrecht auch die Verwendung rechtes ist 'es, e;u venhindern, daß Kennzeichen, 
einzelner Silben, sofern diese dem Gesamtwort di,e im geschäftlichen Verkehr verwechselt werden 
nicht ähnlich sind. können, nebeneinander hestehen können, ohne 

Diese Bestimmung würde durch die Einführung 
des GebrauchsZJWanges zusätzliche uner:wünsdtte 
Aktualität erlangen: 

daß die Möglichkeit besteht, jenes Zeidten zu 
bestimmen, dem die anderen, verwechslungs
fähigen ähnlichen,.Zeichen zu weichen haben. Es 
ist daher eine markenrechtliche Selbstverständ-

Sie würde -audt zur Beur,veilungder Frage her- lichkeit, daß n~emand in den Verwechslungsbe
Qngezogen werden, wieweit eine gegenüber der reidt einer Marke eindringen ,darf. Ebenso ist 
registrierten Form abgeänderte Benutzung noch es eine Selbstverständlichkeit, daß jedermann -
als sdtutzerhaltender Gebraudt anzusehen ist .• g,eschützt oderungesdtützt - Kennzeichen ge-

braudten darf, die keinem anderen subjektiv.en 
überdies könnte ,!ier derzeitige § 3 ,durch einen' KenI1zeichenrecht verwechslungsfähig ähnlidt 

Umkehrschluß zu der F,ehlinterpretation führen,: sind. § 8 hesdtränkt nun diese selbstverständlidte 
daß nur bei Wortmarken, nicht also auch bei· Aussage i.n unnötiger Weise. üiberdies ist ,d.urch 
Bildmarken, die Wiedergalbe des gesdtützten Zei-' § 9 des 8undesgesetzes gegen den unlauteren 
chens in ;1nder:en' ·Gl1ößen in den Schutzbereidt i Wet-tbewi::t1b hinreichend klargestellt, daßzwi~ 
der Marke,firllt. • sdten N amensredtt, Firmenrecht und dem. Recht 

2 
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an der besonderen Bezeichnung eines Unterneh
mens (Etablissementbezeichnung) einerseits und 
dem Markenrechtanderseits im Kollisionsfalile 
der Grundsatz der Priorität gilt. 

Zu § 6: 

Der bisherige § 9 erklärt die Benützung der 
Marke als fakultativ, räumt jedoch dem Bundes
mini&ter für Handel, Gewerbe und Industrie die 
Verordnungsermächt~gung ein, 'anzuordnen, daß 
Waren .bestimmter Gattungen nicht in Verkehr 
g,esetzt werden dürfen, bevor sie mit einer regi
strierten Mal1k.e versehen sind. Im Hinblick auf 
die Einführung des Gebrauchszwanges hatte der 
Hinweis auf die fakulta.tive Benützung zu ent
fallen. 

,An der iIllhaltlichen Aufrechterhaltung der Be
stimmung besteht jedoch, obwohl von der Ver
ordnungsermächtigung ~n der Vergangeruheit nur 
einmal Gebrauch ,gemacht wurde,erhebliches 
Interesse. 

§ 9 wurde demnach inhaltlich aufrechterhalten, 
wobei auch dem rechtsstaatlichen Erfordemis der 
hinreichenden iDetermini,erung der Verordnungs
ermächtigung Rechnung getra.gen wurde. Die 
Determinierungentspricht dem rechtspolitischen 
Zweck des MarkenzoiWanges. 

Zu Z. 7: 

Hier hatten die Worte "das Alleinrechtan 
einer Mark,e" 'a.us d,en zu Z. 1 erläuterten Grün
den zu entfallen. 

Zu Z. 8: 

§ 11 läßt im Sinne des bereits im Allgemeinen 
Teil unter 11. Ausgeführten neben den übergang 
der Marke mit dem Unternehmen den freien 
übergang der iMark,~ treten. 

Die <bisher im § 11 Abs. 1 enthaltene Aussage, 
daß das Markenrecht am Unternehmen "klebt", 
wird der Ifreien übertra&barkeit nicht gerecht 
und hat somit zu entfallen. Das Mal"kenrecht 
soll aber auch in Zukunft im Zweifel mit dem 
Unternehmen übergehen. Allerdings nur dann, 
wenn ,ein ,Eigentumswechsel am ges,31mten Unter
nehmen stattfindet. Ein Teilühergang des Unter
nehmens mit gleichzeitigem ühergang der an 
di'esem 'teil klebenden, für diesen 'teil bestimm
ten Marken führt nämlich zu einer erheblichen 
Rechtsunsichenheit der Allgemeinheit, die häufig 
nur schwer alhschätzen k3lnn, inwieweit Marken
rechte übergegangen sind. Nach der geLtenden 
Rechtslage mit ihrer strengen Bindung der Marke 
an . das Unternehmen, war es notwendig,' im 
Falle des Eigentumswechsels eines Unternehmens
teiles auch die daran klebenden Markenrechte 
übergehen 'zu lassen, weil andernfalls - was 
völlig UJnib~llig wäre - diese Markenrechte 
untergegangen wären. Der Entwurf mit seinen 
Bes,timmungen über die freie übertra~barkeit 

ermöglicht es hingegen, dem wirtschaftlichen 
Erfordernis, die .für einen Unternehmensteil be
stimmten Marken im Falle eines Eigentumswech
sels an diesem Teil ~u tr,ansferieren, auf andere 
Weise, nämlich durch freie übertragung, zu er
reichen. 

Auch Lizenzrechte sollen im Zweife,l das recht
liche Schicksal des Unternehmens tei,len. Es ist 
in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen" 
daß Lizenzen an Marken hier erstmals im Mar
kenschutzgesetz Erw;ihnung finden. Lizenzen an 
Marken wurden 31ber in der Vergang,enheit 
selbstversändLich ,vielfach eingeräumt und er
füHen eine wichtig,e ,wirtschaftliche Funktion. 
Ihre rechtliche Zulässigkeit ist von der Remt
sprechungunbestritten. 

Es ,ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, 
daß diese Neuerungen insbesondere im Hinblick 
auf den durch die Novelle eingeführten Ge
brauchszwang auch unter Bedac:htnahme auf be
rechtigte Konsumentenschutzinteressen unbe
denkilich sind: Der Gebrauchszwang führt bei 
sonstiger Anfechtbarkeit dazu, daß nur tatsäch
lich gebrauchte Manken rechts.beständig sind. In 
Veribindung mit den einschlägigen Schutzvor
schrif.ten des Bundesg'esetzes gegen den unlautereR 
Wettbewerh, insbesondere gegen die Irreführung, 
ist damit einem Mißlbrauch der markenrechtlichen 
Bestimmungen zu Lasten ,des Konsumenten ein 
Riegel vorgeschoben. 

Schließlich tritt 3In die Stelle des Wortes "Be
sitz" ,das ,k,orrek,tere "Eigentum". 

Ahs. 2 läßt in seinem ,ersten Satz ,die freie 
übertragbarkeit von Marken zu. Im zweiten Satz, 
wird ,die Möglichkeit" Marken teilweise zu über
tragen, eröffnet. Dieser Bestimmung kommt im 
Zusammenhang mit der Einführung des Ge
brauchsZlwanges insowei,t Bedeutung zu, als sie 
es ermöglicht, Marken, die für viele unterein
ander ungleichartig,e Waren oder Dienstleistun
gen registri,ert sind, doch wirtschaftlich zu ver
werten. Aus Gründendes Schutzes der Konsu
menten vor Täuschung sowi,e aus allgemeinmar
kenrechtlichen Überlegungen ist es jedoch erfor
derlich, vorzusorgen, ,daß einander die Schutzbe
reiche dieser nach der teilweisen übertragung be
stehenden mehreren Markenrechte nicht ,über
schneiden. lEine Teilübertragung ist demnach un
zulässig, soweit die im Waren- und Dienstlei~ 
stungsverzeichnis des einen Teiles ,enthaltenen 
Waren und Dienstil,eistungen milt ,denen des ande
ren Teiles ,gleich oder gleichartig sind. Im: Hin-, 
blick auf die Unzulässigkeit der GleiChheit der 
Waren ist ÜJberdies k,Llrgestellt; daß eine Ver
vielfältigung einer' Mark,e im Wegede'r Teil
über,tragung unmöglich ist. Alle diese Umstände 
sind im Zuge des übertr,agungsverfahrens von 
Amts wegen zu prüfen. 

Abs. 3 entspricht' ,inhahlich im wesentlich'en 
dem bisherigen Abs. 2. Aus Gri1nden der Rechts-
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sicherheit soll·die Unterlassung der Umschreibung 
der Marke Im Register bewirken, daß nicht nur 
am tliche Verständigungen, welche die Marke be
treffen, mit Wirkung gegen den tatsächlichen 
Eigentümer der Marke dem ei1).getratgenen In
haber zugesteNt werden können, sondern alle Er
ledigungen, insbesündere also auch etwa Ver
warnungen. 

Die Bestimmung, wünach nur der im Marken
register ·Eingetragene das Markenrecht geltend 
machen kann, wurde aulf das Verfahren vür dem 
Patentamt - insbesondere also das Nichtiglkeits
verfahren - eingeschränkt. 

Zu Z. 9: 

§ 15, welcher im wesen dichen se1t 1890 un
verändert geb'lieben ist, besagt, daß das Marken
schutzgesetz an den damals bestehenden Vor
schriften über die für gewisse Waren angeürdne
ten besünderen Bezeichnungen, insbesondere an 
den Punzierungsvürschriften, nichts ändern 
wollte. Diese IBestimmung ist nunmehr entlbehr
lich, 

Zu Z. 10: 

In das Markenregister soll in .Hinkunft der 
Gegenstand des Unternehmens nicht mehr einge
tragen w;erden, um die nationalen Marken den 
internationalen Marken, bei denen der Gegen
stand des Unternehmens auch bisher nicht ange
geben wurde; gleichzustellen. Daß auch weiterhin 
Markenrechte nur von sülchen Unternehmen er
wünben und aufrechterhalten werden können, 
die einschlägige Waren erzeugen bzw. Dienstlei
stungen erbringen, ergibt sich aus Z. 2 (§ 3). 
Abs. 1Z. 5 bestimmt, daß bei der Abfassung von 
War,en- und Dienstleistungsverzeichnissen die 
Internatiünale K1asseneinteilung zu berücksichti
gen ist. 

überdies wurde lAbs. 1 sprachlich verbessert 
und die bisherigen lit. aus Gründen der legisti
schen Einheitlichkeit in Ziffern umgewandek 

.Abs. 3 stellt nunmehr sicher, daß die dem 
Mar:keninhaber auszuhändigende Bestätigun,g mit 
der Registereintragung vollinhaltlich üherein
stimmt, was zu einer Vel'waltungsvereinfachung 
führen wird. 

Zu Z. 11: 

Die Erhöhung der Gebühren ist 1m Allge
meinen Teil uilter In. erl~utert. 

über die Erhöhung der Gebühren hinaus soll 
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung die 
Klassengebühr für die ersten drei Klassen pau
schaliert werden. Es hat sich nämlich in' der Ver
gangenheit häufig gezeigt, daß beispielsweise der 
Anmelder die Waren, für die er den Schutz an
gestrebt hat, als zu einer Klasse gehörig ange
geben hat. Ergab die Prüfung dann, daß diese 
Waren in zwei Warenklassen aufzuteilen waren, 

dann führte dies zu einem weiteren Schriftwech
sel zur Einfürderung einer zweiten Klassen-
gebühr. . 

Aus systematischen Gründen wurde der In
halt des bisherigen § 18 Abs. 5 im § 22 (Z. 15) 
eingeürdnet und hatte daher im § 18 zu ent
fallen. 

Die übrigen Knderungen sind rein sprachlicher 
Natur. 

Zu Z. 12: 

Im ersten Begutachtungsverfahren (GR 800/74) 
wurde geltend gemacht, daß es dem Register
prinzip besser entspreche, rechtsbegründende Wir
kung der Eintragung in das Register zuzuer
kennen. Dieser Anregung wurde entsprüchen. 

Zu Z.13: 

Die Abs. 1 und 2 wurden sprachlich v.erbessert. 
Darüber hinaus soll im Abs. 2 das Würt "Vor
bescheid" nidlt mehr aufscheinen. Der Begriff des 
"Vürbescheides" wird nämlich im Patentgesetz in 
einer ganz anderen Bedeutung gebraucht: Dort 
handelt es sich um amtliche Erledigungen, die 
für den Fall der Versäumung der Kußerungsfrist 
mit ganz besonderen Rechtsfolgen ausgestattet 
sind. Derartige Rechtsfolgen fehlen im Marken
recht. Es ist nun unter dem Gesichtspunkt der 
Einheit der Rechtsürdnung untunlich, wenn ein 
und derselbe Begriff in zwei Gesetzen, die einan
der so benachbart sind wie das Patentgesetz und 
das Markenschutzgesetz, in zwei völlig verschie
denen Bedeutungen gebraucht wird. 

Der neu hinzugekommene Abs. 3 entspricht 
inhaltlich im wesentlichen dem derzeitigen § 38 
Abs. 2. Er wurde positiv gefaßt, sprachlich etwas, 
verbessert und systematisch richtig eingeürdnet. 

Zu Z. 14: 

Die Prüfung auf Khnlichkeit ist auch inter
national gesehen eine außergewöhnliche Service
leistung im Dienste der am Markenschutz inter
essierten Kreise. Nach langjährigen Vürarbeiten 
konnte das händische Durchsuchen von Karteien 
durch den Einsatz einer e1ektroriischen Daten
verarbeitungsanlage ersetzt werden .. Diese Mü
dernisierung, die eine Piünierleistung darstellt, 
wird es insbesondere auch ermöglichen, die stän
dig wachsende Zahl der Prüfvorgänge, wie sie 
sich aus dem starken Ansteigen' der aufrechten 
Marken ergibt, überhaupt zu bewältigen und 
darüber hinaus weitere Ratiünalisierungen durch
zuführen. 

Diese Umstellung macht ~s allerdings erfor~ 
derlich, an die Stelle der Prüfung auf Khnlich
keit vün Marken, die für die gleichen .oder 
gleichartigen Waren und Dienstleistungen be
stimmt sind, . die Prüfung' auf Khnlichkeit 
nach '. den Waren- .bzw. Dienstleistungsklassen 
treten zu lassen;' Dies wird' dazu führen; 
daß als Ergebnis' einer Khnlichkeitsprüfung 
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grundsätzlich mehr Marken. mitgeteilt' wer
den -als bisher. Die Frage, ob die einander gegen
überstehenden Waren oder Dienstleistungen 
gleichartig sind, wird dann ebenso wie die Frage, 
ob zwei Marken tatsächlich ähnlich sind, vom 
Interessierten selbst zu beantworten sein. Im üb
rigentritt dadurch keine grundsätzliche Ande
rung gegenüber der bisherigen Situation ein. Auch 
bisher mußte derjenige, dem das Ergebnis einer 
Ahnlichkeitsprüfung mitgeteilt wurde, die end
gültige Beurteilung der Ahnlichkeit und Gleich
artigkeit se1bstverantw9rtlich vornehmen. 

Bei dieser Ahnlichkeitsprüfung werden übrigens 
auch die prioritätsälteren internationalen Marken 
mitgeteilt werden. 

Der erste Satz des Abs. 2 stellt klar, daß die 
Mitteilung ähnlicher Marken ebensowenig wie 
ihr Unterbleiben für Verfahren vor dem Patent
amt oder dem Gericht präjudiziell ,ist. 

Der zweite Satz des Abs. 2- schafft die for
malen Voraus~etzungen, um ohne weiteres Nach
arbeiten das Ergebnis einer mittels EDVdurch
geführten Ahnlichkeitsprüfung mitteilen zu kön
nen. 

Zu Z. 15: 

Von dem bisher im § 22 normierten System 
der obligatorischen Verständigung der Inhaber 
älterer Marken darüber, daß eine jüngere, ge
gebenenfalls ähnIiche Marke registriert worden 
ist, mußte abgegangen werden, weil die ständig 
steigende Zahl aufrechter Marken zu einer Ver
vielfältigung der Mitteilungen geführt hat und 
der dadurch. hervorgerufene finanzielle Aufwand 
in keinlern Verhältnis zudem tatsächlichen Inter
esse an derartigen Verständigungen steht. 

An die Stelle der obligatorischen Verständi
gung tritt die Verständigung auf Antrag, die 
gegenüber der bisher im § 18 Abs. 5 geregelten 
(vgl. Erläuterungen zu Z. 11) erheblich ausgewei
tet wurde. Derartige Auskünfte auf Antrag sol
len nämlich auch regelmäßig wiederkehrend 
erteilt werden. Damit besteht z. B. auch für 
den Inhaber eines nicht markengeschützten Kenn
zeichenrechtes die Möglichkeit, sich über das all
fällige Entstehen pl'ioritätsjüngerer Kennzeichen
rechte zu informieren. Der Markeninhaber ist 
insoweit privilegiert, als für !ihn genügt, im An
trag die Registernummer seiner Marke anzuge
hen. 

Zu Z.16: 

Im ersten Begutachtungsverfahren (GR 800/74) 
wurde der. Wunsch geäußert, dem Beispiel der 
meisten anderen Staaten zu folgen und für die 
Priorität als die kleinste Zeiteinheit den Tag vor
zusehen. Der Entwurf trägt diesem Wunsch Rech. 
nung. Darüber hinaus wurden die Worte "Allein
recht zum Gehrauch" beseitigt (vgl. Erläuterun-

gen zu Z. 1) und der Beginn des Markenrechtes 
mit dem Tag der Registrierung festgesetzt (vgl. 
Erläuterungen zu Z. 12). 

Die im Abs. 2 nunmehr neu vorgesehene Mög
lichkeit der nachträglichen Erweiterung des 
Waren - und Dienstleistungsverzeichnisses einer 
angemeldeten oder eingetragenen Marke geht 
ebenfalls auf einen im Begutachtungsverfahren 
geäußerten Wunsch zurück. Die vorgesehene Re
gelung läßt nicht nur Teilprioritäten analog zu 
den Bestimmungen des Patentgesetzes (§ 94 Pa
tentgesetz 1970) zu. Vielmehr kann überhaupt 
und allgemein jede Marke durch Hinzufügen 
neuer Waren und Dienstleistungen erweitert wer
den. Der Antrag auf Erweiterung unterscheidet 
sich von einer Markenanmeldung nur durch den 
Antrag, eine bestehende Marke zu erweitern. Er 
unterliegt demnach sämtlichen, im Zusammen
hang mit der Markenanmeldung und Registrie
rung zu entrichtenden Gebühren und zu beach
tenden Formvorschriften. Aus dem Wesen der 
"Erweiterung" ergibt sich, daß jede, auch noch so 
gel'ingfügige Abänderung des Zeichens selbst un
zulässig ist. 

Der Antrag auf Erweiterung wird im amts
wegigen Verfahren (§ 20) auf Gesetzmäßigkeit 
geprüft. 

Im Falle der Erweiterung entsteht eine Marke, 
die sich von anderen Marken nur dadurch unter
scheidet, daß ihr mehrere Prioritäten zukommen. 
Die Schutzdauer der Marke ist einheitlich zu be
rechnen. Sie richtet sich nach der Schutzdauer 
der Marke, die erweitert wurde. 

Abgesehen von dem Fall, daß gleichzeitig mit 
der Anmeldung mehrere Prioritäten beansprucht 
werden, kommt nur der Fall in Frage, daß eine 
Marke n ach t r ä g I ich mit dem Zeitrang der 
Erweiterung, gegebenenfalls der Priorität der 
Erweiterung, erweitert wird. Unzulässig bleibt 
das Zusammenziehen mehrerer Marken zU ~ner 
Marke. -

Zu der durch den Entwurf vorgesehenen Er
weiterungsmöglichkeit ist überdies darauf hinzu
weisen, daß diese auch dem rechtspolitlischen Ziel 
des Entwurfes, wie es durch Einführung des Ge
brauchszwanges angestrebt wurde, entgegen
kommt. Jeder am Markenschutz Interessierte 
braucht im Hinblick auf die Möglichkeit späterer 
Erweiterung desW aren- und Dienstleistungsver
zeichnisses nicht mehr schon bei der Markenah
meldung jede mögLiche zukünftige Ausweitung 
seiner Geschäftstätigkeit durch Anmeldung der 
Marke auch für Vorratswaren schÜtzen. Es ge
nügt vielmehr, wenn er sein Waren- und Dienst
leistungsverzeichnis nach seiner momentanen Ge
schäftstätigkeit gestaltet. 

Zu Z. 17: 

Hier wurde die Zitierung der Pariser Verbands
übereinkunft geändert. 
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Zu Z. 18: 

Die Zuerkennung einer Prioritätsbegünstigung 
für eine Ausstellung list als Bescheid anzusehen. 
Statt des nach jeder Richtung hin freien Ermes
sens soll nunmehr die Behörde verpfllichtet sein, 
dem Ansuchen dann stattzugeben, wenn eine 
zwischenstaatliche Verpflichtung besteht oder die 
wirtschaftLiche B.edeutung der Ausstellung die 
Zuerkennung der Prioritätsbegünstligung recht-
fertigt. . 

Zu Z. 19: 

In den Abs. 1 und 5 des § 27 wurde das Wort 
"Zeitpunkt" aus den zu Z. 16 dargestellten Grün
den durch das Wort "Tag" ersetzt. überdies 
wurden sprachliche Verbesserungen vorge
nommen. 

Zu Z. 20: 

§ 28 bringt eine Erweiterung der Registerein
tragungen. Abs. 1 sieht neben der Umschreibung 
auch die Eintragung von Markenlizenzen im 
Markenregister vor. Im Hinblick auf die freie 
übertragharkeit der Marke war überdies eine 
Aussage über Form und Inhalt der Urkunden 
zu treffen. Der Entwurf ließ sich dabe,i von dem 
Gedanken leiten, daß zwar die Urkunde formal 
unbedenklich sein muß, daß aber von den Rechts
verkehr erschwerenden Förmlichkeiten nach 
Möglichkeit abgesehen werden soll. So wurde 
insbesondere auch das Erfordernis der Auf
sandungserklärung nicht vorgesehen. 

Abs. 2 führt das im Patentrecht unter dem 
Gesichtspunkt der Rechtssicherheit bewährte In
stlitut der Streitanmerkung auch ,in das Marken
recht ein. 

Abs. 3 rezipiert für das MarkeI\recht die die 
Rangordnung von Eingaben und die Wirkung 
der Streit anmerkung betreffenden Bestimmungen 
des Patentgesetzes. 

Im Abs. 4 wird die Verfahrensgebühr für Ein
tragungen in das Markenregister festgesetzt. 

Abs. 5 und 6 entsprechen im wesentlichen dem 
bisherigen § 28 Abs. 2. Von dem Erfordernis 
der Zahlung eines Druckkostenbeitrages wurde 
aus Gründen derVerwaltungsvereinfachung abge
sehen. 

Zu Z. 21: 

Die bisherigen lit. wurden durch Ziffern er
setzt. Darüber hinaus wurde die Z. 4 gegenüber 
der bisherigen lit. e klarer gefaßt. 

Zu Z. 22: 

§ 30 Abs. 2 in der bisherigen Fassung regelt 
die sogenannte "Agentenmarke". Dieser Fall hat 
mit dem im § 30 Abs. 1 geregelten "klassischen" 
markenrechtlichen Löschungstatbestand nichts zu 

tun. Aus systematlischen Gründen wurde die 
Agentenmarke daher in einem eigenen Para.;. 
graphen geregelt. 

Auch wurde es als unbefriedigend empfunden, 
daß der sogenannte "ungetreue Agent" nur auf 
Löschung der Marke geklagt werden kann. Die 
naheliegende und sachgerechte Lösung besteht 
vielmehr darin, dem Ausländer, dem vom unge
treuen Agenten die Marke widerrechtlich genom
men wurde, auch die Möglichkeit zu geben, diese 
Marke auf sich übertragen zu bekommen. 

Zu Z. 23: 

Diese Bestimmung hat den Gebrauchszwang 
zum Gegenstand. Zur rechtspolitischen Begrün
dung dieser Einführung sei auf den Allgemeinen 
Teil der Erläuterungen unter I. verwiesen. 

Neben die ,im § 33 enthaltene Popularklage 
tritt eine solche wegen Nichtgebrauches. 

Bei der Regelung des Gebrauchszwanges ist 
Österreich nicht gänzlich frei. Die Pariser Ver
bandsübereinkunft, der Osterreich als Mitglied 
angehört, schreibt vor: 

1. Wenn der Gebrauch der Marke vorgeschrie
ben list, darf die Eintragung erst nach Ablauf 
einer angemessenen Frist für ungültig erklärt 
werden (Artikel 5 lit. C Abs. 1 PVü). 

2. Eine Marke darf wegen des Nichtgebrauches 
nur dann für ungültig erklärt werden, wenn der 
Beteiligte seine Untätigkeit nicht rechtfertigt 
(Artikel 5 lit. C Ahs. 1 PVü). 

3. Wird eine Marke in einer Form gebraucht, 
die von der Eintragung nur ,in Bestandteilen ab
weicht, ohne daß dadurch die Unterscheidungs
kraft der Marke beeinflußt wird, so soll dieser 
Gebrauch die Ungültigkeit der Eintragung nicht 
nach sich ziehen (Anikel 5 lit. C Abs . .2 PVü). 

Der vorliegende Entwurf trägt diesen Anfor
derungen wie folgt Rechnung: 

, 1. Die im Artikel 5 lit. C Abs. 1 vorgeschrie
bene "ange111essene" Frist wurde mit fünf Jahren 
bemessen. Diese Frist erscheint unter Berücksich
tigung der wirtschaftlichen Gegebenheiten ange .. 
messen, um ein Zeichen im Verkehr einzuführen. 
Sie stimmt darüber hinaus mit den Vorstellungen 
nahezu aller Mitgliedstaaten de~ PVü über ein, 
,insbesondere auch mit der Regelung der Bundes-
republik Deutschland. . 

2. Dem Markeninhaber ist die Möglichkeit ein
geräumt, den Nichtgebrauch zu rechtfertigen. 
Eine Aufzählung der Rechtfertigungsgründe ist 
angesichts der Vielzahl der möglichen Gründe 
ausgeschlossen. Bei der Beurteilung der Rechtfer
tigungsgründe wird aber nicht nur eine allfällige 
tatsächliche oder rechtliche Unmöglichkeit des 
Gebrauches zu berücksichtigen sein, sondern es 
wird auch vor dem Hintergrund des Zweckes der 
Einführung des Gebrauchszwanges, nämlich das 
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derzeit durch nichtgebrauchte Marken yerstopfte 
Markenregister freizubekommen, in jedem Ein
zelfall abzuwägen sein, ob der Markeninhaber 
ein schutzwiirdiges Interesse an der Aufrecht
erhaltung des Markenschutzes haJ;. So wird z. B. 
dort,· wo Monopolrechte des Bundes dem Ge
brauch einer Marke entgegenstehen, der Nicht
gebrauch von Marken nur dann als gerecht
fertigt anzusehen sein, wenn durch ernsthafte Be
nutzung dieses Zeichens im Ausland oder auf 
Grund anderer: berücksichtigungswürdiger Um
stände ein schutzwürdiges Interesse am Marken
schutz in österreich anzuerkennen ist (Abs. 2). 

3. Auch der Gebrauch eines Zeichens, das der 
registrierten Marke ähnlich im Sinn,e des § 14 ist, 
wendet die Folgen des Nichtgebrauchs ab 
(Abs. 4). Damit wurde eine über Artikel 5 lit. C 
Abs. 2 PVü weit hinausgehende Milderung ge
wählt: Der Entwurf nimmt diese Milderung des 
Gebrauchszwanges bewußt in Kauf. Es schien im 
Hinblick auf die vergleichsweise lange über
gangsfvist (vgl. Artikel II Abs. 2) sowie im Hin
blick darauf, daß hier völliges Neuland beschrit
ten wird, angezeigt, nicht durch Einführung 
eines gänzlich neuen, der Ausfüllung durch Lehre 
und Rechtsprechung bedürftigen Begriffes weitere 
Rechtsunsicherheiten zu schaffen. Zur Ähnlichkeit 
im Sinne des· § 14 ist nämlich seit dem Bestehen 
des Markenschutzgesetzes in Judikatur und Lehre 
derart umfänglich Stellung genommen worden, 
daß die Frage, ob das gebrauchte Zeichen der 
registrierten Marke im Sinne des § 14 ähnlich ist, 
mit gewisser Sicherheit beantwortet werden kann. 
Es darf in diesem Zusammenhang nicht übersehen 
werden, daß alte Marken zwar einen großen wirt
schaftlichen Wert darstellen, daß aber gerade sie 
im praktischen Gebrauch einer dem Zeitge
schmack unterliegenden Modernisierung unter
zogen wurden. Der Unternehmer soll während 
der übergangsfrist beurteilen können, ob es zur 
Abwendung der Sanktion des· Nichtgebrauches 
irgendwelcher Dispositionen bedarf oder nicht. 

Eine weitere Milderung ist dadurch gegeben, 
daß der Gebrauch bestimmter Waren und Dienst
leistungen auch den im Waren- und Dienstlei
stungsverzeichnis enthaltenen Waren und Dienst
leistungen zugute kommt, die den erstgenannten 
gleichartig sind (Abs. 4). Auch hier wurde der 
Begriff der "Gleichartigkeit", mit dem sich die 
Lehre und die Judikatur seit Jahrzehnten ein
gehend auseinandergesetzt haben, aus Gründen 
der Rechtssicherheit einem neu einzuführenden 
Begriff vorgezogen. 

Darüber hinaus sieht der Entwurf vor, daß der 
Gebrauch der Marke nicht nur durch den Mar
keninhaber, sondern auch durch einen von ihm 
hiezu Berechtigten die Folgen des Nichtgebrauches 
abwendet. Es wird demnach die wirtschaftliche 
Verwertung einer Marke in Form der Vergabe 
einer Markenlizenz auch im Zusammenhang mit 
dem Gebrauchszwang anerkannt. 

Di~ Marke muß in angemessenem Umfang ge
braucht werden. Damit wird in das Marken
schutzgesetz ein Begriff eingeführt, der. erst durch 
Lehre und Rechtsprechung ausgefüllt werden 
muß. Jeder Versuch, diesen Begriff im. Gesetz 
selbst genauer zu definieren, wäre jedoch ange
sichts der Vielfältigkeit der wirtschaftlichen Vor
gänge selbst. bei sehr kasuistischer Regelung zum 
Scheitern verurteilt gewesen. Ob der Umfang 
des Gebrauches hinreichend ist, wird die Recht
sprechung unter Berücksichtigung der wirtschaft
lichen Potenz des Markeninhabers, der Besonder
heiten der Branche und des inländischen Mark
tes, der Art der Ware sowie der lokalen Verhält
nisse von Fall zu Fall zu beurteilen haben. Zur 
Beantwortung der Frage,· worin der Gebrauch 
einer Marke besteht, wird jedenfalls auch § 13 
heranzuziehen sein (Abs. 1). 

Der Gebrauchszwang erhält überdies, wie be
reits im Allgemeinen Teil ausgeführt, eine weitere 
Milderung dadurch, daß die Wiederaufnahme 
des Gebrauches die zeitweise Anfechtbarkeit des 
Zeichens heilt, wie ja überhaupt der Nichtge
brauch nicht unmittelbar den Untergang des 
Markenrechtes, sondern nur dessen Anfechtbar
keit zur Folge hat. Aus diesem Gedanken folgt 
auch, daß der Nichtgebrauch eines Zeichens nie
mals einredeweise, sondern immer nur durch 
einen auf Vernichtung der Marke gerichteten An
trag geltend gemacht werde~ kann. 

Die im Abs.) getroffene Regelung ergibt sich 
einerseits aus Billigkeitserwägungen, anderseits aus 
dem erwähnten Umstand, daß die Wiederauf
nahme ,des Gebrauches die zeitweise vorhandene 
Anfechtbarkeit der Marke heilt. Diese Heilung 
soll dann nicht eintreten, wenn 

. a) der Markeninhaber oder ein Lizenznehmer 
das Märkenrecht - etwa in Form einer 
Verwarnung -bereits geltend gemacht hat 
oder 

b) der Markeninhaber oder ein Lizenznehmer 
vom späteren Antragsteller auf den Nicht
gebrauch hingewiesen wurde. 

Abs. 5 erlegt dem Markeninhaber die Beweis
last für den Gebrauch auf, weil andernfalls der 
Antragsteller einen negativen Beweis erbringen 
müßte; das wird ihm jedoch meistens unmöglich 
sein, während dem Markeninhaber Seweismaterial 
für den Gebrauch selbstverständlich leicht zugäng
lich ist. Auch braucht der; Markeninhaber nicht 
sein gesamtes Material vorzulegen. Erst wenn 
bestritten werden sollte, daß dadurch ein ange
messener Umfang bewiesen sei, oder auf Grund 
einer von der Nichtigkeitsabteilung gemäß § 182 
ZPO zu gebenden Anregung wird er weiteres 
Material vorzulegen haben, ohne jedoch - von 
Ausnahmefällen abgesehen - seine gesamten 
Umsatzzahlen oder seinen gesamten Werbeauf
wand offenlegen zu müssen. 
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Zu Z. 24: 

Im Abs. 1 wurde statt au~ den "Zeitpunkt der 
Registrierung'.' auf den "Beginn der Schutzdauer" 
<lbgestellt. 

Abs.2 bestimmt den Tag, auf den die Löschung 
einer Marke weg~n Nichtgebrauches zurückwirkt. 
Dabei war im Auge zu behalten, daß der Zeit
punkt der Wirkung des Löschtingserkenntnisses 
'sowohl im Verletzungsstreit als auch für alle 
sonst an die Marke gebundenen Rechtsverhält
nisse von Bedeutung sein kann. Eine Löschung 
ex nune kann also schon deshalb nicht in Frage 
kommen, weil dann ·der Löschungswerber zwar 
den Rechtsstreit beim Patentamt gewonnen hätte, 
allfälligen Verletzungsstreitigkeiten aber der a~f
rechte Bestand der Marke bis zum Löschungszelt
punkt zugrunde gelegt werden müßte. Eine 
Löschung ex tune scheint' desha~b unbillig, weil 
sie allenfalls auch einen Zeitraum mitumfaßt 
hätte, m;,. dem ldie Marke tatsächlich g,ebraucht 
wunde und sohin IUnanf,echtJbar ist. 

Die neue Bestimmung wählt also zwischen den 
beidenExtremen den Mittelweg, daß die 
LöschungsentscheiJdung fünf Jahre, gerechnet vom 
Einbringen des Antrages, zurümwirkt. Die Fünf
jahresfrist wurde im Hinblick auf § 33 a (Z. 23) 
gewählt. Zwar hätte die angemessene Lösung in 
einem Zurückwirken der Entscheidung auf den 
Tag, an dem die Anfechtbarkeit begonnen hat, 
bestanden; der prozessuale Aufwand, um dies 
festzustellen, wäre aber in keinem V·erhältnis zu 
dem Ergebnis gestanden. 

Schließlich war noch der Fall zu berücksichtigen, 
daß ein Zurückwirken der Entscheidung auf einen 
fünf Jahre früher gelegenen Tag in ,die der Marke 
gewährte fünf jährige Schonfrist, gerechnet vom 
Beginn der Schutzdauer, hineinfällt. ~en~ also 
etwa seit dem Beginn der Schutzdauer emer m der 
Folge nie gebrauchten Marke sieben Jahre ver
gangen sind, würde das Erkenntnis auf zwei .Jahre 
nach dem Beginn der Schutzdauer zurümwlrken. 
Damals war aber die Marke noch gar nicht wegen 
Nichtgebra.uches ,:mfechtJhar. Das Löschungser
kenntnis soll also immer auf einen Tag zurüm
wirken, an dem die Marke tatsächlich bereits 
anfechvbar war. 

Zu Z. 25: 

1m Abs. 1 werden, derPatentgesetz-Novelle 
1977 folgenld, -die Wörter "jruristJische AnmeLdeab
teilung" durch "Rechtsabteilung" ersetzt. 

Im Abs. 2 wurde die Zitierung des Patent
gesetzes insoweit geändert, als neben den §§ 58 
und 59 nunmehr die gesamten §§ 60 und 61 
anzuwenden sind. Dies war deshalb notwendig, 
weil die Patentgesetz-Novelle 1977 diesbezüglich 
Änderungen bringen wil1d. 

Im Abs. 3 wird die Verordnungsermächtigung 
des Präsidenten, Bedienstete, die seiner Dienst
hoheit unterstehen und nicht Mitglieder des 

Patentamtes' sind (also nicht vom Bundespräsi
denten ernannte Akademiker), mit bestimmten 
Angelegenheiten der Rechtsabteilung zu betrau~m, 
erweitert. Schon die bisherige Regelung hat Sich 
sehr bewährt. Es war jedoch nicht möglich, die 
in Red~ stehenden Bediensteten mit der Fassung 
von Beschlüssen - seien sie noch so einfach -
zu betrauen. Diese Einschränkung hat sich als 
hinderlich erwiesen. Die Möglichkeit der Betrau
ungder Sachbearbeiter ni~t der Fassung. von 
Beschlüssen wurde überdies dadurch emge
schränkt, ,daß diese zur ßeschlußfassung über die 
Schutzfähigkeit von Marken und die Zulässig
keit von Waren- und Dienstleistungsverzeich
nissen in keinem Fall ermächtigt werden dürfen. 
Im Hinblick auf das im Abs. 4 vorgesehene 
Rechtsmittel der Vorstellung gegen die Beschlüsse 
des Sachbearbeiters ist eine Verschlechterung des 
Rechtsschutzes nicht zu besorgen, zumal durch 
die Erhebung der Vorstellung der Beschluß 
des Sachbearbeiters außer Kraft tritt und ein 
Verfahren vor dem nach der Geschäftsverteilung 
zuständigen Mitglied der Rechtsabteilung durch-
zuführen ist. . 

ZuZ. 26: . 

Hier wird das Wort "Anmeldeabteilung" aus 
den zu Z. 25 erläuterten Gründen durch "Rechts
abteilung" ersetzt. 

Zu Z. 27: 

Die Xnderung der Bestimmung war sowohl im 
Hinblick auf die durch § 30 a eröffnete Möglich
keit, streitige Anträge auf ühertragung zu stell~n, 
als auch wegen des Entfalles des § 58 notwendig. 
Darüber hinaus soll an die Stelle der Zitierung 
des § 29 Abs. 1 lit.e die unmittelbare ~itierung 
-der materiellen Löschungsgründe, erweitert um 
den neuen Löschungstatbestanddes Nichtgebrau
ches (§ 33 a), treten. 

Zu Z. 28: 

Diese Bestimmung entspricht,' abgesehen von 
sprachlichen Verbesserungen, ,dem ersten Sa.tz 
des bisherigen § 38 Abs. 2. Der Inhalt des biS
herigen zweiten Satzes konnte hier ~ntfallen, da 
er nunmehr im § 20 Abs. 3 enthalten 1st. 

Zu Z. 29: 

Neben geringfügigen sprachlichen Verbesse
rungen werden hier die Gebührensätze erhöht. 

Zu Z. 30: 

Hier war vor allem die Z. 3 im HinbliCk auf 
den Entfall des § 58 zu streichen. 

Zu Z. 31: 

Das Markenschutzgesetz hat schon hisherviel
fach die Bestimmungen des Patentgesetzes rezi
piert. 
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Eine gewisse, sachlidl nicht gerechtfertigte syste- sondere jener über ,den Betrug, nicht ausgeschlos
matische Ungereimtheit bestand darin, daß die sen sei, konnte im Hinblick auf § 28 StGB über 
Bestimmungen über die Wiedereinsetzung, ob- die Idealkonkurrenz ersatzlos entfallen. 
w0hl sie mit denen des Patentgesetzes über ein- Abs. 1 entspricht nunmehr dem :bisherigen 
stimmen, im Markenschutzgesetz angeführt Abs. 2. 
w:aren~ wohingegen etwa ·die ~~stimmungen über Abs. 2 war im Hinblick auf das Strafprozeß
die Wlederau~na~m~ nur rezlpl~.rt wu:den .. Nun I anpassungsgesetz notwendig, um zu, verhindern,' 
s?llen auch· die Bestl1~mungen über dl~ Wleder- daß, diese Angelegenheiten in die Zuständigkeit 
emsetzung, enthal~e~ m den §§ 1~9 bis 135 des d'er Bezirksgerichte fallen, was im Hinblick auf 
Patentgesetzes, reZipiert werden. Die Verfahrens- die Kompliziertheit der Materie nicht wünschens
gebühr war an die Anmeldegebühr in Marken- wert ist. 
sachen zu binden, um klarzustellen, daß mit der 
Rezeption des § 132 Abs. 1 lit. bdes Patentge- Zu Z. 37: 

Die Bestimmung des § 54 Abs. 3 ist im Hin
blick auf die Änderung des § 56 (Z. 39) ent
behrlich. 

setzes die Anmeldegebühr in Markensachen ge
meint ist. Im übrigen wurde ,die bisherige Gebüh
renregelung des Markenschutzgesetzes, enthalten 
im § 46 Abs. 1: Iit. b, als unbefriedigend angesehen, 
da es sicn. dabei um eine variable Gebühr handelt. 

I b 11 b ch d 
Zu Z. 38: 

Es W'UI'd'e a s un iig' etra tet, daß ein und er-
selhe Antrag nach Gesichtspunkten, die nicht von Wie zu Z. 23 ausgeführt, kann der Nichtge
der Sache her bestimmt waren, verschiedenen brauch als Anfechtungsgrund niemals einrede
Verfahrensgebiihren unterworfen war. weise geltend gemacht werdea. Im Zusammen-

Der erste Satz des Abs. 3 entspricht dem bis- hang mit einstweiligen Verfügungen würde dies 
herigen Abs. 3. Der zweite Satz ist dem bisherigen bedeuten, daß die Frage des Gebrauches nicht 

releviert werden kann. Ohne an dem Grundsatz, § 47 Abs. 3 entnommen. Da,durch, daß § 42 
Abs. 1 des Entwurfes § 133 .A:bs. 3 des Patent- daß der Nichtgebraucheiner Marke niemals ein-

ch b redeweise geltend gemacht werden kann, zu gesetzes ni t rezipiert, erfolgt ,die Verlaut arung 
k ru"'tteln, bestl'mmt § 55 demnach, daß dann, wenn nur im Mal' ena'nzeiger, nicht aber im Patent-

blatt. eine einstweilige, Verfügung auf eine Marke ge-

Zu Z. 32: 

Der Entfall der §§ 43 bis 49 ergiht sich aus der 
Noveliierung des § 42 Albs. 1 (Z. 31). 

Zu Z. 33: 

Die überschrift ,des III. Abschnittes war, da 
dieser Abschnitt nicht nur MarkeneingriHe, son
dern auch Verletzungen des Handelsnamens und 
der Etablissementsbezeichnung regelt, entspre
chend weiter zu fassen. 

Zu Z. 34: 

§ 51 wird an das am 1. Jänner 1975 in Kraft 
tretene StGB sowohl in ,der Terminologie als 
auch in der Strafdrohung angepaßt. Im Hinblick 
auf den § 7 Abs. 1 StGB und entsprechend dem 
Artikel lAbs. 2 des Strafrechtsanpassungsge
setzes hatte das WOrt "vorsätzlich" zu entfallen, 
ohne d'aß dies Zu einer Knderung ,der Rechts
lage führt. 

Zu Z. 35: 

Hier gilt das zu Z. 34 Gesagte. 

Zu Z. 36: 

§ 53 Abs. 1 in seiner bisherigen Fassung, wel
cher aussagte, daß durch eine Bestrafung nach den 
§§ 51 und 52 eine gleichzeitige Anwendung 
anderer gerichtlicher Strafbestimmungen, insbe-

stützt wird, deren fünf jährige "Schonzeit" abge
laufen ist, nur erlassen werden kann, wenn 
glaubhaft gemacht ist, daß ,der Löschungsgrund 
nach § 33 a nicht vorliegt. 

Zu Z. 39: 

Der bisherige § 56 regelt - ebenso wie § 54 ' 
Abs: 3 - die Entschädigungs- und Schadenersatz
frage äußerst unbefriedigend. § 56 inder Fassung 
des Entwurfes rezipiert demnach die durch die 
Patentgesetz-Novelle 1977 getroffene moderne 
Regelung. Auf die diesbezüglichen Erläute
rungen zur Patent:gesetz-NoveUe 1977 wird hin
gewiesen. 

Zu Z. 40: 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis 
vom 15. März 1973 (VfSlg. NI'. 7021/1973) den 
§ 163 Patentgesetz, welcher den negativen Fest
stellungsantrag in Patentsachen regelte, als ver
fassungswidrig aufgehoben'. 

§ 163 PatG ist die korrespondierende 'Bestim
mung zu § 58 MSchG. Die verfassungsrecht
lichen Überlegungen zu § 163 PatG, daß nämlich 
diese Bestimmung die Zuständigkeit über die 
Entscheidung des negativen Feststellungsantrages 
dem Patentamt, § 228 ZPO die Entscheidung 
über die positive Feststellungsklage jedoch den 
Gerichten zuweist, und daß dies dem im Arti
kel 94 B-VG 'positivierten Grundsatz der Tren
nung der Justiz von der Verwaltung widerspricht, 
gilt auch hier. 
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§ 58 war sohin ersatzfos zu streichen, sodaß 
für streitige Feststellungsverfahren einzig der 
§ 228 ZPO gilt. 

Zu Z. 41: 

In Abs. 3 wurden 'die Wörter "juristische An
mefdeabteilung" aus den zu Z. 25 erläuterten 
Gründ'en durch "Rechts abteilung" ersetzt. 

Der Abs. 6 war hinsichtlich der Zitierung des 
§ 29 im Hinblick auf Z. 19 zu ändern. 

Zu Artikel 11: 

Abs. 1 regelt generell das Inkrafttreten der 
Novelle. 

Abs. 2 normiert in Anlehnung an die fünf
jährige "Scho'nzeit" für den Gebrauch von Mar
ken ei.ne fünf jährige Legisvakanz hinsichtlich der 
Geltendmachung des Anfechtungsgrundes des 
Nichtgebrauches. 

Abs. 3 saniert jene in der Vergangenheit ,durch
geführten Umschreibungen von Marken, bei 
denen das Unternehmen nicht oder nicht in hin-

(
' reichendem Umfang mit der Marke übergegan
gen ist. Dies war vor allem deshalb nötig, um 

Zu Z. 42: I üher ,derartigen Marken nicht zeitlich unbegrenzt 
Aus Gründen der Einheitlichkeit war das Wort die Gefahr einer Anfechtung schweben zu lassen. 

"Anmeldungsgebühr" im Hinblick auf § 18 
A'bs. 1 durch das Wort i,Anmeldegebühr" zu Zu Artikel 111: 
ersetzen. Damit wird im Markenrecht ebenso wie 
im Patentrecht durchgehend das Wort "Anmelde
gebühr" verwendet. 

Zu Z. 43: 

Abgesehen von sprachlichen Knderungen war 
im Hinblick auf den Entfall der Angabe des 
Gegenstandes des Unternehmens im § 17 Abs. 1 
(vgl. Z. 10) auch § 64 Z. 2 entsprechend zu 
ändern. 

Zu Z. 44: 

Hier werden die Vollzugs bestimmungen des 
Stammgesetzes abgeändert. 

Hier finden sich zeitliche übergangsbestim
mungen hinsichtlich der Gebührenerhöhung. 

Zu Artikel IV: 

Diese Bestimmung ,enthält die Vollzugsklausel 
der Novelle. 

Kostenberechnung 
Die im Entwurf vorgesehenen Knderungen 

bringen, soweit sich dies abschätzen läßt, keine 
unmittelbaren zusätzlichen Mehrbelastungen des 
Bundes mit sich, vielmehr wird die vorgesehene 
Gebjihrenerhöhung dem Burud jährliche Mehrein
nahmen in der Höhe von zirka 5,5 Millionen 
Schilling bringen. ' 

Gegenüberstellung 

Ge I t end er T.e x t: 

1.§ 2. Wer sich das A11einrecht zum Gebnauch 
einer Marke sich,ern will, muß ihre Eintragung 
in das Markenregister (Re,gistrierung) nach den 
Bestimmungen ,des II. Abschnittes erwirken. 

Keine Bntsprechung. 

2.' § 3. D:liS AUeinrecht zum GebralUch einer 
regti:str.ierten Wortmarke erstr,eckt sich nicht bloß 
auf den Gebrauch dieser Marke in .ihrer registri.er
ten Bildform, sondern auch a.ufden Gebrauch 
in solchen Ausführongsformen, durchdüe das 
geschütJzte Wort oder die geschützten Wor,te 
in anderen Schriftzeichen, F'al1ben oder Größen 
zur Gänze oder teilweise W<iedergeben werden. 

En t,wu rr: 

§ 2. (1) Der Erwerb des Markenrechtes erfor
dert die Eintragung der Marke in das Marken
register. 

(2) Für Markenrechte, die für das Gebiet von 
Österreich auf Grund zwischenstaatlicher Verein
barungen erworben werden, gilt dieses Bundes
gesetz sinngemäß. Solche Marken sind außerdem 
auf Gesetzmäßigkeit (§ 20) zu prüfen. 

§ 3. Das Markenrecht kann nur. insoweit er
worben werden, als die im Waren- und Dienst
leistungsverzeichnis enthaltenen Waren und 
Dienstleistungen aus dem Unternehmen des 
Anmelders oder des Erwerbers hervorgehen kön
nen; es erlischt, soweit diese Voraussetzung weg
fällt. 
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Ge 1 t end er Te x t: 

3. § 4. (1) Z. 1. 

c) aus Zeichen intematronaler Organi'-iationen, 
,denen ein Mitg1iedslaJ11Jd des Pariser Ver
~andes ZU1ll Schutz Ides gewerhlichen Eigen
tums als Mitglied angehört, sofern diese 
Zeichen vom Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie im Bundesgesetz-, 
hIatt kundgemacht 'Worden sind. In der 
Kundmachung ist ,das Zeichen hes~immt zu 
kennzeichnen; hesteh-t es nich-t bloß aus 
Zahlen, Buchstaben oder Worten, so ist in 
,die Kundmachung eine DaclIt.el1ung ,der 
amtlichen AusführUlIlgsform ,des Zeichens 
aufzunehmen; 

4. § 6. (2) Auf ausländische Wappen, Fahnen 
oder andere Hoheitszeichen, Prü,fungs- unld Ge
währzeichen ist Abs. 1 nur anzuwenden, wenn 
eine zwrschenstaatliche Vereinbanung oder Gegen
seitigkeit besteht und wenn Idas ~usländische 
Zeichen, für ,das ,das Verbot gilt, im Bundes
gesetzblatt kundgemacht wor,den ~st. Wil1d ,in 
di~ K.undmachung keine Darstellrum.g ,der amt
lichen Ausführungsform Ides Zeichens a:ufgenom
men, so ist rz,u verlauttbar,en, m welcher Art eine 
solche Darstellung öffentlich zugänglich gemacht 
wird. 

5. § 8. Durch ,die Registrterung einer Marke 
wird niemand gehindert, seinen Namen, seine 
Firma, die besondere Bezmchnung seines Unter
nehmens, Angaben Ülber seine Wohnung oder 
Betriebsstätte sowie beschreibende AngaJben' (§ 4 
A:hs. 1 Z. 2), Isei es auch ahgekür~t, zur Kenn
zeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu 

, gebI131Uchen, sofertn dies nicht in einer W.eise ge
s chli eh t, ,die geeignet list, VeI'W'echslungen 1m 
geschäftlichen Verkehr herVOrz.uriUfen. 

6. § 9. Die Benützung ,der registrierten Marke 
ist in der Regel ,f'akultativ, doch kamn ,der Bun
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
für bestimmte Wl3rengattungen' anol'1dnen, daß 
Waren 50lcher Gattung nicht in Verkehr gesetzt 
werden dürfen, 'bevor .sie mit einer im Sinn d1eses 
Gesetzes registl'1ierten Marke in der im Ver
ondnungsweg zu bestimmenden Weise ver'sehen 
sind. 

7. § 10. Das Ahleinrecht aneliner Marke schließt 
nicht aus, daß ein anderer Untemehmer die 
gleiche Marke zur KennzeichlllWlg anderer Wa:ren
eider DienstleistunßJ9gattungen ,gebraucht. 

8, § 11. (1) Das Markenrecht klebt an dem 
Unternehmen, für das die Marke hestimmt ist, 
erlischt mit !ihm utlJ,d geht im Fall ,des Besitz
wechsels an ,den rteuen BwtlZer üher. 

E n t,wur f: 

§ 4. {1) Z. 1 

c) aus Zeichen internationaler Organisationen, 
denen ein Mitgliedsland des Pariser Ver
bandes zum Schutz des, gewer.blichen 
Eigentums als Mitglied ,angehört, sofern 
die Zeichen im Bundesgesetzblatt kundge
macht worden sind. Für die Kundmachung 
gilt§ 6 Abs. 2 letzter Satz; 

§ 6.(2) Auf ausländische staatliche Hoheits
zeichen und amtliche PrÜJfungs- oder Gewähr
zeichen ist Ahs. 1 nur 'anzuwenden, wenn eine 
zwischenstaatliche Vereinharung oder Ge~ensei
tigkeit besteht und wenn das ausländische Zei
chen im Bundesgesetzblatt kundgemacht worden 
ist. Wird in die LKundmachung keine Darstellung 
der amtlichen Aus.führungsform des Zeichens 
autgenommen, so ist zu verlautbaren, wo eme 
solche Darsteli1ung öffentlich zugänglich ist. 

Entlfällt. 

§ 9. Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann, wenn dies zur leichteren 
Feststellung der, Herkunft ,von Waren einer be
stimmt~n Gattung wegen ihrer Beschaffenheit, 
insbesondere Gefährlichkeit, oder aus volkswirt
schaftlichen Gründen geboten ist, anordnen, daß 
derartige Waren nur in Verkehr gesetzt 'werden 
dürfen, wenn sie mit einer eingetragenen Marke 
in einer durch die Verqrdnung zu bezeichnenden 
Weise versehen sind. 

§ 10. Das Markenrecht schließt nicht aus, daß 
ein anderer Unternehmer das gleiche Zeichen zur 
Kennzeichnung nicht gleichartiger Waren und 
Dienstleistungen gebraucht. 

§ 11. {1) Das Markenrecht und Lizenzrechte 
daran gehen, soweit nidtts anderes vereinbart 
worden ist, im FaU des Eigentumswechs,els am 
gesamten Unternehmen auf den neuen Eigen
tümer über. 
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Ge I te n d er Tex t: 

Keine Entsprechung. 

(2) Der neue Besitzer hat jedoch, wenn ·er 
da;s Unternehmen ruicht unter ,der Uillv·eränderten 
Fi>rma fortführt, ,die Umsclll,,'eibung der Marke 
zu erwirken. Solang.e ,diese im Markenregister 
nlicht vollzogen ist, kann er ,das Markenrecht 
nich~ .geltend machen Ul1l!d können ,alle amt-
1iellen Verständigung-en, ,die lelle Marke bet~effen, 
mit Wirkung gegen ihn ,an ,den eiIllgetragenen 
Inhaber der Marke oder seinen eingetrag~en 
Vertreter ,zugesteLlt werden. 

9. § 15. An den bestehendenVonschriften über 
die für gew!lsse W:aren angeordneten besonderen 
Bezeichnungen, Wnsbesondere ,den Punzierungs
vorschriften, wird durch idas Gesetz nichts ge
ändert. 

Entwurf: 

(2) Da.s Markenrecht kann ohne das Unter
nehmen übertragen werden. Eine übertragung 
bloß für einen Teil -der Waren und Dienstlei
stungen ist unzulässig, soweit diese mit dem 
nicht übertragenen Teil der Waren und Dienst
leistungen gleich oder gleichartig sind. 

(3) Solange die Marke nicht umgeschrieben ist, 
kann das Markenrecht vor dem Patentamt nicht 
geltend gemacht werden und können alle V \!r
ständigungen, welche die Marke betreffen, mit 
Wirkung g.egen den Erwerber dem als Marken
inhaber Eingetragenen zu~estellt werden. 

Entfällt. 

10. § 17. (1) Bei der Registrierung einer Marke § 17. Cl) In das Markenregister sind bei der 
ist in das Markenre~ter außer ,der Marke einzu- Registrierung einzutragen: 
tragen: 

a) ,die fortl:wfenide Reg,isternummer, 
b)' der Tag der Anmeldung, geg.ebenenfal1s 

,die he3lIliSpruchte Priorita't, 
c) der Inhaber der Marke und gegebenenfalls 

,dess.en Vertreter, 
d) ,der Gegenstand ,des Unternehmens, 

e) die Waren uoo Dienstleistungen, für ,die 
die Marke bestlimmt ~st, 

f) der Beginn der Schutzdauer, 
g) gegebenenfalLs der Hinweis, ,daß die Marke 

auf Grund :ernes Verkehrsgeltungsnachweis-es 
regi&triert -wurde. 

(3) über die Reg.istereintragungen gemäß 
Abs. 1 und 2, jedoch mit, Ausnahme des Ver
treters -und .des Gegem.tandes des Unternehmens 
erhält :der Markeninhaihereine 'amtliche Bestäti
gung. 

11. § 18~ (1) Für Idie Anmeldung einer Marke 
ist eine AnmeLdegebühr von 300 S und eine 
K!iatssengebÜlhr von je 40 S !für .die erste his ein
schließlich dritte /Und von je 100 S für die vierte 
und jede folgende q,ur RegistJrierung beantragte 
Kbsse oder Unterklasse der Klassenemteilung zu 
entrichten. . 

1. die Marke, 
2. die Registernummer, 

3. der Tag der Anmeldung und gegebenenf~lls 
die beanspruchte Priorität, 

4. der Inh3iber der Manke und gegebenenfalls 
dessen Vertreter, 

5. die W.aren und Dienstleistungen, ,für welche 
die Marke bestimmt ist, geordnet nach der 
Internationalen Klasseneinteilung (Abkom
men von Nizza über die Internationale 
·Klassifikation von Waren und Dienstleistun
gen für die Eintragung von Marken, BGBI. 
Nr. 40111973 in der jeweils geltenden Fas
sung), 

6. der Beginn der iSchutzdauer, 
7. gegebenen.falls der Hin~eis, daß die Marke 

auf Grund eines Verkehrsgeltungsnachweises 
registriert worden ist. 

:(3) über die tRegistereintragungen gemäß 
Abs. 1 erhält der Mark.eninhaber eine amtliche 
Bestätigung. 

§ 18. (1) Für die Anmeldung einer Marke sind 
eine AnmeLdegebühr von 600 S und eine K1as
seng.ebühr zu zahlen. Die Klassengebühr beträgt 
150 S, sofern das Verzeichnis der Waren und 
Dienstleistungen nicht mehr als drei Klassen um'" 
faßt; für jede weitere Klasse erhöht sie sich um 
je 200 S. 
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Gelt e n cl e r Te x t: 

(2) Vor der Registrierung einer Marke ist auf 
AuHonderung eine Schut2ld3iuergebühr von 400 S 
sowie ein Druckkostenlbetitr3ig fü.r die vorge
schriebene Veröffentlichung (§ 17 Abs. 4) zu ent
richten. Die Höhe rdes rDruckkostenheitr3iges hat 
sich nach rdem Umfang der Veröffentlichung zu 
nichten 'UIlId ist ,durch Verordnung festrlJusetzen 
(§ 70 Abs. 1). 

(3) Bereits entrichtete Gebühren gemäß Abs. 2 
sind zuciickzuelSltatten, wenn die Anmeldung 
nicht zur Registrierung führt. Das gleiche g,j.lt 
f~r den Druckkostenbeitnag (Albs. 2). 

(4) Der Antrag auf internationale Rcegi:strierung 
(Erneuerung) ,einer Marke im Sinne ,des Mad'flider 
Abkommens, BGBl. Nr. 8/1948, ,unter.lnegt lIleben 
der interna.tionalen Gebühr einer Inlandsgebühr 
von 400 S. 

§ 18. (5): Siehe bei § 22. (1) neu. 

12. § 19. (1) Die SchutZJdauer einer Marke 
beginnt mit Idem T3ig ,des Rcegli:strieru~beschltus
ses (§ 20 Abs. 2) und endet zehn Jahre nach dem 

. Ende des Monans, in dem ,der Registflierungs
beschluß gefaßt wul1de. Sie kann durch recht
zeiÜg.e Elmeuerung ,der Regilstrierung (Abs. 2 
und 3) immer wieder um zehn Jahre .verlängert 
werden. Die neue SchutrlJdauer ~st ohne Rück
sicht auf ,den Tag der Erneuerung vom Ende 
der unmittelbar vorangegangenen Schutzdauer 
an zu berechnen. 

Vgl. auch § 23. (2): "Das Alleinrecht zum 
Gebrauch ,der Marke durch den AnmeLder be
ginnt mit ,dem Tag des Regi,strierungsbeschlusses 
(§ 20 Abs. 2)." 

13. § 20. (l) J.ede Markenanme1dung wir,d auf 
Gesetzmäßigkeit geprüft. 

(2) Erg~bt .diese P,rürung, ,daß gergendie Zu
läss~gkeit der Rcegtstl1ierung der Marke Bedenken 
bestehen, so wil1d der AmmeLd,er mi.t Vorbescheid 
autgefol1dert, sich hinnen einer ibestimmten Frist 
zu äußern. Gegen ,diesen Vorbescheid findet eine 
abgesonderte Beschwende nich,t statt. Wird nach 
rechtzeitig.em Einhngen ,der Äußerung oder nach 
Ahlauf ,der Fri!it ,die UnzuläSlS.igkeit der R,e:gistrie
rungfestgestellt, so wird ,die Markenanmeldung 
mit Beschluß aibg.ewiersen. Wird jedoch deren 
ZuIässigkeit festgestellt, so wird nach ,der Prüfung 
atUf Ähnlichkeit {§ 21) und nach ,der Einz,ahlung 
,der im § 18 Abs. 2 vorgeschrtiebenen Gebühren 
sowie des Druckkostenbeitrages die Registrierung 
hesch105sen. 

Keine Entsprechung; vgl. aber § 38. (2) 
zweiter Satz: (Zwischenentscheidungen kön
nen ebenfalls nicht durch ein gesondertes 
Rechtsmittel angefochten werden;) "das gilt riicht 

Entwurf: 

(2) Vor der Registrierung einer Marke sind 
nach Aufforderung eine Schutzdauer.gehühr von 
800 S und ein Druckkosrenhcirtrag für di~ 
Veröffentlichung (§ 17 Abs. 4) zu zahlen. Die 
Höhe des Druckkostenbeitrages hat sich nach dem 
Umfang der Veröffentlichung zu richten und ist. 
durch Verordnung festzusetzen (§ 70 Abs. 1). 

(3) Bereits gezahlte Gebühren gemäß Albs. 2 
sind zurückzuerstatten, wenn die Anmeldung-, 
nicht zur Registrierung führt. Das gleiche gilt 
für den Druckkostenbeitrag (Ahs. 2). 

(4) Für den Antrag auf internationale Regi
strierung ebner Marke nach dem Madrider Ab
kommen über die internationale Registrierung 
von Marken, BGBl. Nr. 400/1973 in der jeweils' 
geltenden Fassung, ist neben ,der an das Inter
nationale Büro zu entrichtenden Gebühr eine 
lnland~ebfub.r von 800 S zu zahlen. 

Hier keine Entsprechung; vgl. aber § 22. (1). 

§ 19. (1) Das Markenrecht entsteht mit dem 
Tag der Eintragung in das Markenregister (Regi
strierung). Die Schutzdauer endet zehn Jahre' 
nach dem Endede:s Monats, in dem die Marke 
registriert worden ist. Sie kann ,durch rechtz,eitige 
Erneuerung der Registrierung (Abs. 2 und 3) 
immer wieder UJlIl zehn Jahr,e verlängert werden .. 
Die neue Schutzdauer ist ohne Rücksicht auf d.en 
Tag der Erneuerung vom Ende der unmittelhar 
vorangeg,angenen Schutzdauer an zu berechnen., 

§ 20. (1) Jede Markenanmeldunlg ist auf Ge
setzmäßigkeit zu prüfen. 

(2) Ergibt diese Prüfung, daß gegen die Zu
lässigkeit der Registrierung der Marke Bedenken 
bestehen, so ist der Anmelder aufzufordern, sich 
hinnen einer bestimmten Frist zu äußern, Wird 
nach rechtzeitiger Äußerung oder nach Ablauf 
der Frist die Unzulässigkeit der Registrierung 
festgestellt, s'() ist die Markenanmeldung mit Be
schI uß abzuweisen. Besteht kein Registrierungs
hindernis; so ist die Marke nach der Prüfung auf 
Ähnlichkeit (§ 21) und nach der Einzahlung der 
im § 18 Ahs. 2 vorgeschrielienen Gebühren sowie 
des Druckkosteniheitrages zu registrieren. 

(3) Bestehen Bedenken gegen die Zulässigkeit 
der Registrierung wegen mangelnder Unterschei
dungskraft (§ 1) oder auf Grund des § 4 Abs. 1 
Z. 2, so ist auf Antrag des Anmelders vor der 
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Gel te n ,d e r T-e x t: 

'für Zwischenentscheidungen ,der. jUIlisti5chen An
·me1deaJbteilung, mit -denen J,estgesteHt wird,daß 
.eine Marke nur IUllter den ~ora:ussetzungen des 
. § 1 A:bs. 2 oder des § 4 Abs. 2 r,egistrierbar 
·ist. " 

14. § 21. Jede angemeldete Marke Wli1'1d ferner 
einer Prüfung unterzog·en, ob ,sie einer für 
dieselhen oder für gleicharcige Waren oder 

o Diens1!1eiJstungen friiherang.emeldeten ul1'd noch 
zu Recht hestehenden Marke gleich oder ähnlich 
(§ 14) ist. Werden solche Marken festgestellt, so 
wenden sie dem Anmelder mit dem Hinweis 
bekanntgegeben, .daß die angemelidete Marke, 
faUs ·er Dlicht innerhalb -der ihm vom P,atentamt 
gesetzten Fr~st ,die Anmeldung zlUrücknimmt, im 
Falle der Zulässigkeit (§ 20 Abs. 2) reg,i-str,iert 
wellden wird. 

Keine Entsprechung; vgl. aber § 22, zweiter 
und dritter Satz: "Durch diese Benachrichtigung 
wird einer allfälligen Entscheidung der Nichtig
keitsabteilung des Patentamtes nicht vorgegriffen. 
Auch ist für eine solche Entscheidung das Unter
bleiben der Benachrichtigung belanglos." 

15. Entspricht § 18. {5): "Der Antrag auf Er
teilung einer iUllveIlbliindlichen sch'riftlichen Aus
kunlt üher Idas Erge!bnis 'der Nachfollschung, ob 
ein hestimmtes Zeich-en möglicherweise als einer 
für dieselben oder für gleichartige Waren oder 
Dienstlei:stung.en früher angemeldeten und noch 
zu Recht bestehenden Marke gleich oder ähnlich 
i(§ 14) in Betracht kommt, unteJ.1lie.gt einer Gebühr 
yon 200 S." 

Keine Bntsprechung. 

16. § 23. (1) Mit .dem Zeitpunkt ,der ordnungs
·mäßigen AnmeLdung einer Marke ,erlangt der 
Anmelder das Recht der Priotität für diese 
Marke. 

(2) Das AHeinrecht wm Gebrauch ,d-er Marke 
durch Iden Anmelder beginnt mit dem Tag des 
R,egiJstrierungsbescbl'llsses (S 20 Am. 2). 

Ent·wurJ: 

Abweisung mit Beschluß festzustellen, daß die 
Marke nur unter den Voraussetzungen des § 1 
Abs. 2 oder des § 4 Abs. 2 registrierbar ist; ein 
solcher Beschluß kann mit Beschwerde (§ 36) an
gefochten werden. 

§ 21. (1) Jede ang,emeldete Marke ist ferner 
darauf zu prüfen, ob sie prioritätsälteren Marken, 
die für Waren oder Dienstleistungen derselben 
Klasse registriert sind. gleich oder ähnlich (§ 14) 
ist. Solche Marken sind dem Anmelder mit dem 
Hinweis mitzuteilen, daß ,die angemeldete Marke 
im Fall der Zulässigkeit (§ 20 Abs. 2) registriert 
werden wird, sofern die Anmeldung nicht inner
halb der vom Patentamt gesetzten Frist zurückge
nommen wird. 

(2) Die Mitteilung gemäß Abs. 1 oder ihr 
Unterbleiben ist für die Beurteilung des Schutz
bereiches der betroffenen Zeichen ohne Belang. 
Sie bedarf weder einer Unterschrift noch einer 
Beglaubigung der Behörde. 

§ 22. (1) Auf Antrag hat das Patentamt jeder
mann schriftlich Auskunft darüber zu geben, 
ob ·ein bestimmtes Zeichen Marken, deren Waren 
und Dienstleistungen in die im Antrag bezeich
neten Klassen fallen, möglicherweise gleich oder 
äihnlich (§ 014) ist. Für solche Auskünfte gilt § 21 
Abs. 2. Wenn das Zeichen eine . eingetragene 
Marke ist, genügt die Angabe der Registernum
mer. 

(2) Auf Antrag können Auskünfte gemäß 
Abs. 1 einmalig oder laufend, und zwar für jedes 
halbe Jahr, für jedes Jahr. oder für alle zwei 
Jahre, beantragt werden. Laufende· Mitteilungen 
werden jeweils im Jänner, halbjährlich auch' im 
Juli versendet. Der Zeitraum, für den Auskünfte 
beantragt werden, darf sechs Jahre nicht über
steigen. 

(3) Mit dem Antrag sind pro Zeichen für jede 
in den beantragten Zeitraum fallende Auskunft 
zwei Fünftel der Anmeldegebühr, für eine ein
malige Auskunft drei Fünftel . der Anmeldege
bühr zu zahlen. 

(4) Bei einem Verzicht auf weitere Auskünfte 
ist der darauf entfallende Betrag zurückzuzah
len. 

§ 23. (1) Mit dem Tag der ordnungsgemäßen 
Anmeldung einer Marke erlangt der Anmelder 
das Recht der Priorität. 

~g1. § 19A:bs. 1 neu. 
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Gelt end e r Tex t: 

Keine Entspr,echung. 

17. § 24.(1) Die durch Artikel 4 der Pariser 
Verhandsülbereinkunft zum Schutz de6 gewerb
lichen Big.entums, BGBl. Nr. 7/1948, eing,eräum
ten P·rioritätsremte sinJd aUSldrücklich in Anspruch 
zu nehmen. Dahei sirul gleidlZeitig der Tag der 
Anmeldung, Ider-en Priontät .in Anspruch ge
nommen wir:d, und Idas Larild, in dem diese 
Anmeldung bewiI1kt womten ist, anzugeben 
(Prioritätserklärung). Ferner ist das Akt·enzeichen 
dieser Ammelidung anZlUführen. 

(4) ~ind -die Prioritätserklärung nicht recht
zeitig 'abgegeben, wenden die Prioritä,tsbeIege 
nicht r.echtzeicig vor,gelegt oder wird das Akten
zeichen ,der Anmddung, Ideren Priol"1ität in An
spruch genommen 'Wil"1d, auf anitliche Aufforde
nung nicht fri~ngerecht beka11ll1tgegehen (Abs. 1 
bis 3), so ',bestimmt sich .die Priorntät nach dem 
Zei.tpunkt der AnmeLdung im Iniland. 

18. § 26. (3) Über ,das Ansuchen w~rd, soweit 
nicht eine zwischenstaatliche Verpflichtung zur 
Gewährung des Schutzes besteht, nach freiem 
Ermessen ,entschieden. 

19. § 27. (1) Der ,Schutz ha.t die Wirkung, daß 
di.e Marke ein Prioritäts recht vom Zeitpunkt 
der Ein'bringl\l:ng ider mit der Marke gekenn
zeichneten Waren :in ,den AluS5,tellungsraum ge
nießt, wenn ,die Marken:anmeldung innerhalb 
von ,drei Monaten nach dem Tag der Schließung 
der Ausstellung ,gemäß ,den geltenden Vorschrif
ten hewJ.irkt wird. Die Mal'kenanmeldung dad 
nur die zur Schau gestellten Waren, für deren 
Kennzeichnung die Marke auf der Alusstellung 
gebraucht wurille, umfaJSSen. 

(5) Wir.d die Priol'itätserkilärung nicht, recht
zeitigalbgeg·eben oder wenden die Priorutätsbelege' 
aufa.mtliche Auffol"1derung nicht fristgerecht 
vorge1egt, so bestimmt' sich die Priorität nach 
dem Zeitpunkt der AnmeMung. 

20. Überschrift des § 28: 

2. Ums ehr e i b :u lI1 .g 

V:gl. § 28. (1): "Zur Umschrdbung ,des Marken
rechtes im Sinn ,des § 11 hat der B,ew.erber den 
Beweis Ider Er:werbung des betreffenden Unter
nehmens heizubringen." 

Entwurf: 

(2) Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 
einer angemeldeten oder eingetragenen Marke 
kann nachträglich erweitert werden. Für eine 
solche Erweiterung gelten die Vorschriften über 
die Anmeldung von Marken sinngemäß. 

§ 24.(1) Die durch Artikel 4 der Pariser Ver
handsiibereinkunft zum Schutz ·des gewer\bIichen 
Elgentulns, BGBI. Nr. 399/1973 in der jeweils' 
geltenden Fassung, ein:g.eräiu:m~en Prioritätsr'echte· 0 

sind ausdrücklich in Anspruch zu nehmen. Da
bei sind der Tag der Anmeldung, deren Priorität 
in Anspruch genommen wird, und das Land, in 
dem diese Anmeldung bewirkt worden ist, an
zugeben Wrioritätserkilärung). Ferner ist das. 
Aktenzeichen dieser Anmeldung anzuführen. 

(4) Wird die Prioritätserklärung nicht recht
zeitig 3Jb~egeben, werden die Prioritätsbelege 
nicht rechtzeitig vorgelegt oder wird das Akten
zeichen der Anmeldung, deren Priorität in An
spruch genommen wird, nach amtlicher AuHorde
rung nich): fris~erecht bekanntgegeben, so be
stimmt sich diePriol1ität nach dem Tag der 
Anmeldung im Inland. 

§ 26. (3) Dem Ansuch.en ist stattzugeben, wenn 
die Zuerkennung des. Schutzes auf Grund zwi
schenstaatlicher Verpflichtungen geboten oder im 
Hinblick auf die wirtschaftliche Bedeutung der 
Ausstellung gerechtfertigt ist. 

§ 27. (1) Der ,Schutz hat die Wirkung, daß die 
Marke vom Tag der :Ein:bringung der mit der 
Marke gek·ennzeichneten Waren ~n den Ausstel
lungsraum an ein IPrioritätsrecht genießt, wenn 
sie innerha;lh von drei Monaten nach dem Tag 
der Schließung der Ausstellung beim Patentamt 
angemeldet wird. Die Anmeldung darf nur die 
zur Schau gestellten W.aren, zu deren Kennzeich
nung die Marke auf der Ausstellung gebraucht 
worden ist, umfassen. 

(5) Wird die Pr~oritätser:Märung nicht recht
zeitig alb gegeben oder werden die Prioritätsbe
lege nach amtlicher Aufforderung nicht fristge
r,echt vorgelE;gt, so bestimmt sich die Priorität 
nach dem Tag der Anmeldung. 

2. Ä n der u n gen des R e gis t er s t an des 

§ 28. (1) Die Umschre~bilng der Marke, die 
Eintragung und die Löschung von' Lizenzrechten 
erfolgen auf schriftlichen Antrag eines' Beteiligten 
und Vorlage einer Urkunde. Wenn die Urkunde' 
keine öffentliche ist, muß sie mit der ordnungs
gemäß beglaubigten UntersChrift des über sein 
Recht Verfügenden versehen sein. 
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Gel t end e r Tex t: 

:KJeine inhaltliche EntiSprechung. 

Vgl. § 28. (2) erster Satz: "Die Umschreibung 
unterliegt einer UmsChre1bungsgebühr .im Ausmaß 
der AnmeldegebÜ'hr ... " 

Vgl. § 28. (2) zweiter Satz: "Die Umschreibung 
ist llO'W'Ohl a.UJf der für die Rartei bestimmten 
Bestätigung als auch im Markenre.gister (§ 17) 
einzutragen UIlJd zu veröff~n1)lichen." 

Vgl. § 28. (2) erster Satz: "Die Umschreibung 
untel'lliegt ... sowie einem Druckkostenbeitrag 
für ,die V.eröffentlichung in der ,durch Verord
nung (§ 70 Albs. 1) festzusetzenden Höhe." 

21. § 29. (1) Die Löschungerfolgt 
a) ·auf AIliSuchen des Markenherechtigten; 
b) w,enn die RegiJstJrierung entgegen den Vor

~chriften ,des § 19 nicht rechtzeitig erneuert 
w:orden ist; 

c) wenn ,das Markenrecht aus anderen als den 
unter lit. a und b ;a;ngeführten Gründen 
erloschen ist; 

d) entfällt; 
e) auf Grund ,einer vom Patentamt gemäß § 37 

,gefällten EntlScheildung über einen Antrag 
. auf Löschung .einer M3!rke (§§30 bis 33). 

22. Vgl. §30. {2): "Wer im Ausland durch 
Registrierung 'Oder ,Benützung Rechte an einem 
Zeichen erworlben hat, kann die Löschung einer 
.gleichen oder ähnlichen (§ 14), ,für dieselben 
'Oder für gleichartige Waren 'Oder Dienstileistun
gen später angemeldeten Marke begehren, wenn 
der.en Inhalber zur Wahrung der geschäftlichen 
Interessen des Antragstellers v,erpflichtet ist oder 
war und die Marke ohne dessen Zustimmung 
und ühnetJauglichen Rechtfertigungsgrund re
gistrieren ließ." 

23. Keine Entsprechung. 

Entwurf: 

(2) Rechtsstreitigkeiten über Rechte an Mar
ken sowie die Verfahren auf Löschung (§§ 30 
bis 33 a) und auf Übertragung (§ 30 a) sind auf 
Antrag im Markenregister anzumerken (Streit
anmerkung). 

(3) Im übrigen gelten § 43 Abs. 3 und 4 und 
§ 45 Abs. 2 des Patentgesetzes 1970, BGBI. 
Nr. 259 in der jeweils geltenden Fassung, sinn
gemäß. 

(4) Für jeden der in den Abs. 1 und 2 er
wähnten Anträge ist eine Gebühr im Ausmaß 
der Anmeldegebühr (§ 18 Abs. 1) zu zahlen. 

(5) Die im Abs. 1 erwähnten Eintragungen 
sind auf Antrag in der amtlichen Bestätigung 
über die RegistereintraguJlg (§ 17 Abs. 3) zu 
vermerken. 

(6) Die Umschreibung der Marke ist zu ver
öffen tHchen. 

§ 29. (1) Die Marke ist zu löschen: 
1. auf Antrag des Inhabers; 
2. wenn die Registrierung nicht rechtzeitig er

neuert würden ist (§ 19); 

3. wenn das Markenrechtaus anderen als den 
unter Z. 1 und 2 ,angeführten Gründen er
loschen ist; 

4. auf Grund 'einer rechtskräftigen Entschei
dung, mit der einem· bei der Nichtigkeits
abteilung gestellten Löschungsantrag statt
gegeben wurde. 

§ 30 a. Wer im Ausland durch Registrierung 
'Oder Gebrauch Rechte an einem Zeichen erwor
ben hat, kann begehren, daß eine gleiche oder 
ähnliche (§ 14), für dieselben 'Oder für gleich
artige Waren oder nienstleistungen später ange
meldete Marke gelöscht oder ihm übertragen 
wird, wen'n deren Inhaber zur Wahrung der 
geschäftlichen Interessen des AntngsteHers ver
pflichtet ist oder war und die Marke ohne dessen 
Zustimmung und. ohne tauglichen Rethtferti-
gungsgrund registrieren ließ. . 

§ 33 a. (1) Jedermann kann die Löschung 
einer seit mindestens fünf Jahren registrierten 
Marke begehren, soweit diese innerhalb der 
letzten fünf Jahre vor Überreichung des 
Löschungsantrages im Inland weder vom Marken
inhaber noch mit dessen Zustimmung von einem 
Dritten in angemessenem Umfang kennze;.chen-. 
mäßig (§.13) gebraucht wurde, es sei denn, daß 
der Markeninhaber den Nichtg<;brauch recht
fertigen' kann. 

(2) Soweit Marken infolgegesetzlicher Be
schränkungen' des Verkehrs mit den Waren oder 
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Gel t end e r Tex t: 

24. § 34. In,den Fällen der §§ 30 ,bis 32 wirkt 
das Löschungserkenntnis auf den Zeitpunkt der 
Registrier,ung der gelöschten Marke zurück. Das
selbe gilt im Fall des § 33, wenn die Marke 
deshalb gelöscht wir,d, weil sie nicht hätte re
gistriert werden sollen. 

Keine Entsprechung. 

25. § 35. Cl) Im Patentamt ist zur Beschluß
fassung und zu den sonsti~en Erlerugungen in 
allen Angelegenheiten des MarkenschutlZes, soweit 
sie nicht dem Präsidenten, der Beschwerdeabtei
lung oder der Nichtigkeitsabteilung vorbehalten 
sind, das nach der Geschäftsverteilung zuständige 
Mitglied der mit diesen IAngelegenheiten betrau
ten juristischen Anmeldea!bterlung berufen. 

{2) Die §§ 5.8, 59, 60 Abs. 1, 2, 4 und 5, 
61 Abs .. 2 bis 4, 6 und 7 des Patentgesetzes 1970 
sind sinngemäß ahzUlWenden. 

(3) Durch Verordnung des Präsidenten können 
Bedienstete, die nidtt Mitglieder ,des Parent'amtes 
sind, zur Besorgung von der Art nach bestimmt 
zu bezeichatenden An~el~enheiten ider juristi
schen Anmddeahteilung, mit Ausnahme cl.er F.as-

'En twurf: 

Dienstleistungen, für die sie bestimmt sind, nicht 
gebraucht wurden, unterliegen sie der Löschung 
gemäß Abs. 1 nur dann nicht, wenn wegen des 
ersnthaften Gebrauches des Zeichens im Ausland 
oder auf Grund anderer berücksichtigungswür
diger Umstände ein schutzwürdiges Interesse am 
Markenschutz in österreich anzuerkennen ist. 

(3) Auf einen Markengebrauch, der erst aufge
nommen wurde, nachdem 

a) sich der Markeninhaber oder ein Lizenz,
nehmer gegenüber dem Antragsteller auf 
das Markenrecht berufen hatte oder 

b) der Antragsteller den .Markeninhaber oder 
einen Lizenznehmerauf den Nichtgebrauch 
hingewiesen hatte, . 

kann sich der Markeninhaber jedoch nicht be
rufen, sofern der Löschungsantrag innerha'lb von 
zwei Monaten, nach dem' es erstmals zu einer 
der unter lit. a oder b erwähnten Handlungen 
gekommen war, überreicht wurde. 

(4) Dem Gebrauch der Marke steht der Ge
brauch eines ihr ähnlichen Zeichens (§ 14) gleich. 
Der Gebrauch für bestimmte Waren und Dienst
leistungen wirkt auch für gleichartige Waren 
und Dienstleistungen des Waren- und Dienst
leistungsverzeichnisses. 

(5) Der Gebrauch (Abs. 1) ist vom Marken
inhaber nachzuweisen. 

§ 34. (1) In den Fällen der §§ 30 bis 32 wirkt 
das Löschungserkenntnisauf den Beginn der 
Schutz dauer (§ 19 Abs. 1) ,der gelöschten Marke 
zurück. Dasselbe gilt im !Fall des § 33, wenn die 
Marke .deshaLb gelöscht wird, weil sie nicht hätte 
registriert werden dürfen. 

(2) Im Fall des § 33 a Abs. 1 wirkt das 
Löschungserkenntnis fünf Jahre, gerechnet vom 
Tag der Antragstellung an, zurück, jedoch höch
stens bis zum Ablauf des fünften Jahres der 
Schutzdauer. 

§ 35. (I) Im 'Patentamt ist zur Beschlußfassung 
und zu den sonstigen Erledigungen .in allen An
gelegenheiten des Markenschutzes, soweit sie nicht 
dem Präsidenten, der Beschwerdeabteilung oder 
der Nichtigkeitsahteiilung votibehalten sind, das 
nach der Geschäftsverteilung zuständige Mitglied 
der mit diesen Angelegenheiten betrauten Rechts
abteilung !berufen. 

(2) Die §§ 58 bis 61 des Patentgesetzes 1970, 
BGBI. Nr. 259 in der jeweils geltenden Fassung, 
sind sinngemäß 'anzuwenden. 

(3) Durch Verordnung des Präsidenten können 
Bedienstete, die nicht Mitglieder des Patentamtes 
sind, zur Besorgung von der Art nach bestimmt 
zu bezeichnenden Angelegenheiten der Rechts
abteilung ermächtigt werden, sofern dies wegen 
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Gelten-der Text: 

sung v'On Beschlüssen, ermächtigt ~erden, s'Ofern 
dies wegen der Einfachheit der iEl'ledigungen 
zwe<kmäßig ist und die Ausbildung der ermäch
tigten Bediensteten Gew:ihr für 'Ordnungs.gemäße 
Erledigungen bietet. Die ermächtigten Bedienste
ten sind an die W,eisungen des nach der Geschäfts
verteilung zuständigen Mitgliedes der juristischen 
AnmeIdeahteilung gelbunden. Dieses kann Erle
digungen jederzeit ·sich v'Orbehalten 'Oder an sich 
ziehen. 

Keine Entsprechung. 

26. § 36. Die Besch'lüsse der Anme1deabteilung 
können .durch Beschwerde angef'Ochten werden. 
Gegen die :Entscheidung der Beschwerdeablieilung 
ist kein 'Ordentliches Rechtsmittel zulässig. 

27. § 37. Über Anträge auf Löschungeiner re
gistrierlien Marke (§ 29 Abs. 1 1it. e) s'Owie über 
Feststellungsanträge (§ 58) entscheidet ,die Nich
tigkeitsahteilung. 

28. § 38. {2) Vorbereitende V,erfügungen des 
Referenlien können nicht durch ein abgeson
dertes Rechtsmittel .angef'Ochten werden, d'Och 
kann ihre Abänderung bei der betr.effenden Ab
teilung beantra~t werden. Zwischenentscheidun
gen können ·ebenf.alls nicht durch ein gesondertes 
Rechtsmittel angef'Ochten werden; zweiter Halb
satz siehe bei § 20 (3) neu. 

29. § 40. (1) Die Beschwerde untediegt einer 
Gebühr v'On 300 S ·für jede angemeldete 'Oder 
registrierte Marke, wegen der Beschwerde er
h'Oben wird. Jeder v'Or der Nichtigkeitsalbteilung 
zu verhandelnde Antrag {§ 37) unterliegt einer 
Gebühr v'On 1 000 S und die Berufung (§ 39) einer 
Gebuhr von 1 500 S für jede Marke, auf die sich 
der Antrag (die Berufung) bezieht. 

30. § 41.(2) Mit;gilieder des Patentamtes sind 
v'On der Miliwirkung in der Beschwerdeabteilung 
ausgeschl'Ossen, wenn die Beschwerde eine Marke 
betrifft, hinsichtlich derer sie in der Anme1de
abt·eilung an ,der Beschlußfassung über die Zu
lässigkeit der Registrierung (§ 20) 'Oder an der 
Prüfung aUlf Ähnlichkeit (§21) mitgewirkt haben. 

(3) Mitglieder des Patentamtes sind v'On der 
Mitwirkung i;n der Nichtigkeitsabte~lung und 
Mitglieder des Obersten p.atent- und Marken
senates v'On der Mitwirkung bei diesem ausge
schl'Ossen. 

Entwurf: -

der Einfachheit der Erledigung zweckmäßig ist 
und die Ausbildung der ermächtigten Bedienste
ten (Sachbearbeiter) Gewähr für 'Ordnungsgemäße 
Erledigungen bietet. Zur Fassung von Beschlüssen 
über die Schutzfähigkeit von Marken und . die 
Zulässigkeit von Waten- und Dienstleistungsver
zeichnissen können die Sachbearbeiter nicht er
mächtigt werden. Die Sachbearbeiter sind an die 
Weisungen des nach der Geschäftsverteilung zu
ständigen Mitgliedes der Rechtsabteilung gebun
den. Dieses kann Erledigungen jederzeit sich vor
behalten 'Oder an sich ziehen. 

(4) Gegen die Beschlüsse des Sachbearbeiters 
kann binnen einem Monat eine begründete Vor
stellung an das zuständige Mitglied der Rechts
abteilung erhoben werden. Durch die rechtzei
tige Vorstellung tritt der Beschluß des Sachbe
arbeiters außer Kraft. 

§ 36. Die BeschLüsse der Rechtsabteilung kön
nen durch Beschwerde angef'Ochten werden. Ge
gen die Entscheidung der Beschwerdeabteilung 
ist kein 'Ordentliches Rechtsmittel zulässig. 

§ 37. Ober Anträge auf Löschungeiner regi
strierten Marke (§§ 30 bis 33 a) und über An
träge auf übertragung (§ 30 a) entscheidet die 
Nichtigkeitsabteilung. 

§ 38. (2) VOl1bereitende Verfügungen des Re
ferenten und Zwischerientscheidungen können 
nicht durch ein ahgesondertes Rechtsmittel an
gef'Ochten werden, doch kannrhre Ahänderung 
bei der betreffenden Abteilung beantragt werden. 

§ 40. (1) Für die Beschwerde ist eine Gebühr 
v'On 600 S für jede ang.eme1dete ader r.egistl'ierte 
Marke, deretwegen Beschwerde erh'Oben wird, 
zu entrichten. Für jeden vor· der Nichtigkeits
abteilung zu verhandelnden Antrag (§ 37) ist 
eine Gebühr von 2 000 S, für .die Berufung 
(§ 39) eine Ge.hühr v'On 3000 S für jede Marke, 
auf die sich der Antrag (die Berufung) bezieht. 
zu entrichten. 

§ 41. (2) Mitglieder des Patentamtes sind v'On 
der Mitwil'kun.g in der IBeschwerdeabteilung aus
geschl'Ossen, wenn die Beschwerde eine Marke be
trifft, an deren Prüfung auf Gesetzmäßigkeit 
(§ 20) oder Ähnlichkeit (§§ 21 und 22) sie mit
gewirkt hahen. 

(3) Mitgiiederdes 'Patentamtes sind v'On der 
Mitwirkung in' der Nichtigkeitsabtei,lung und 
Mitglieder ·des Obersten Patent- und Marken~ 
senates von der Mitwirk'llng bei diesem ausge
schlossen. 
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1. vom Verfahren über Anträge auf Löschung 
einer Marke gemäß § 30, hinsichtlich derer sie in 
der Anmeldeabtevlun,g an -der Prüfung auf Xhn
lichkeit der Mal'ke (§ 21) mitg,ewirkt halben; 

2. vom VerJahren über Anträge auf Löschung 
einer Marke Igemäß § 33, hinsichtlich derer sie 
in aer Anmeldeabteilung oder Besch,w,erdealbtei-
1ung an Ider IBesch'lußfassung über die Zuläss~g
keit der Registrierung der Marke mitgewirkt 
haben; 

3. im VerJaJhren über FeststeUungsanträge, 
w.enndas Zeichen, bezüglich dessen die Feststel
lung begehrt ,wir.d, ,als Marke angemeldet oder 
registriert ist, sofern sie an der Prüfung auf Xhn
lichkeit dieser Marke (§ 21) mitgewil'lkt haben. 

31. § 42. (1) Im übrigen sind, sofern im folgen
,den nichts anderes bestimmt ist, auf das V,erfahren 
die Bestimmungen der §§ 52 bis 56, 64, 66 bis 73, 
79, 82 bis 86, 112 his 128, 137 bis 145 und 169 
·des Patentgesetzes 1970 sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die in § 17 Abs. 4, § 28 Abs. 2, § 29 Abs.2 
und § 47 Albs. 3 vorgesehenen Veröffentlichungen 
erJolgen im österreichischen Markenanzeiger. 

32. 

33. überschrift des III. Absdmittes: 

Eingriffe in das Markenrecht 

Entwurf: 

1. im Verf.ahren über Anträge auf Löschung 
einer Marke gemäß § 30, an ,deren Prüfung auf 
Xhnlichkeit (§§ 21 und 22) sie mitgewirkt haben; 

2. im Verfa.hren über Anträge auf Löschung 
einer Marke gemäß § 33, bei der sie an der 
Besch.Jußfassung über die Zulässigkeit der Regi
strierung mitgewirkt haben. 

Entfällt. 

§ 42. (1) Im übrigen sind, soweit im foLg,enden 
nichts anderes .bestimmt ist, auf das Veclahren 
die §§ 52 bis 56, 64, 66 bis 73, 79, 82 bis 86, 112 
bis i26, 127 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 128 erster Satz, 
§§ 129 bis 133 Abs. 2,§§ 134 und 135, 137 bis 
145 und 169 des Patentgeseuzes 1970, BGBI. 
Nr. 259 in der jeweils geltenden Fassung, sinn
gemäß anzuwenden; die im § 132 Abs. 1 lit. b 
des Patentgesetzes 1970 vorgesehene Verfahrens
gebühr entspricht der Anmeldegebühr (§ 18 
Abs.l). 

(3) Die im § 17 Albs. 4, im § 28 Abs. 6 und im 
§ 29 Abs. 2 vorgesehenen Veröffentlichungen er
folgen im öster.reichischen Markenanzeiger. Die 
Bewilligung der Wiedereinsetzung ist im Öster
reichischen Markenanzeiger zu verlautbaren, 
wenn dadurch das Markenrecht wiederhergestellt 
wird. 

Die §§ 43 bis 49 entfallen. Im Hinblick auf 
die Bestimmung des § 42 Abs. 1 gelten die in
haltsgleichen Bestimmungen der §§ 129 bis 135 
des Patentgesetzes 1970. 

Kennzeichenverletzungen' 

34. § 51. Wer vorsätzlich in einer Weise, die § 51. Wer in einer Weise, die geeignet Qst, 
geeignet ist, Verwechslungen im geschäftlichen Verwechslungen im :geschäftlichen Verkehr her-
Verkehr hervorzurufen, vorzurufen, 

1. eine registrierte Marke oder ein einer solchen 
Marke ähnliches Zeichen (§ 14) zur Kenn
zeichnung von Waren oder Dienstleistungen, 
für die die Marke eingetragen ist, oder gleich
artiger Waren oder Dienstleistungoo unbefugt 
benützt oder 

2. derar.tig gekennzeichnete Waren feilhält oder 
in Verkehr 'bringt, 

macht sich eines Vergehens schuLdig und wird mit 
Arrest bis zu einem Jahr oder mit Geld
strafe bis 250 000 S bestraft; bei-de Stra.fen können 
nebeneinander verhängt werden. 

1. eine registrierte Marke oder ein einer sol
chen Marke ähnliches Zeichen (§ 14) zur 
Kennzeichnung von Waren oder Dienst
leistungen, für welche die Marke eingetragen 
ist, oder gLeich'artiger Waren oder Dienst-
leistungen unhefugt gebraucht oder . 

2. derartig gekennzeichnete Waren feilhält oder 
in Vel'kehr ;bringt, 

ist vom Gericht mit GeIdstrafe bis zu 360 Tages
'sätzen zu bestrafen. 
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35. § 52. Ebenso rwird bestraft, wer vorsätzlich § 52. ,Ebenso wird bestraft, wer in einer 
jn einer Weise, ·die geeignet ist, Verwechslungen Weise, die 'geeignet ist, Verwechslungen im ge-
im geschäftlichen Verkehr hervorzurufen, schäftlich·en Verkehr hervorzurufen, 

1. einen Namen, eine Fil'Illa oder .die besondere 
Bezeichnung eines Unternehmens oder ein die
sen Bezeichnungen ähnliches Zeichen (§ 14) 
zur Kennzeichnung von Waren oder Dienst
leistungen unbefugt benützt oder 

2. derartig gekennzeichnete Waren feilhält oder in 
Verkehr bringt. 

.36. Keine inhaltliche BntspredlUngdurch 
§ 53. (1): "Durch eine Bestrafung nach den 
§§ 51 oder 52 wird die gleichzeitige Anwendung 
anderer gerichtlicher Strafbestimmungen, ins
besondere jener über den Betrug, nicht ausge
schlossen. " 

iEntsprechung: 
,,(2) Die in den §§ 51 und 52 bezeichneten 

Vergehen werden nur auf Verhngen des Ver
let2;ten vel1folgt." 

1. einen Namen, eine Firma oder die beson
dere Bezeichung eines Unternehmens oder 
ein diesen Bezeichnungen ähnliches Zeichen 
{§ 14) zur Kennzeichnung von Waren oder 
Dienstleistungen unbefugt gebraudtt oder 

2. derartig gekennzeichnete Waren feilhält oder 
in V erk~hr bringt . 

§ 53. (1) Die in den §§ 51 und 52 bezeidtneten 
Vergehen werden nur aUf Verlangen des Ver
letzten verfolgt. 

Keine Entsprechung. (2) Das Strafverfahren obliegt dem Einzel-

37. § 54. (3) An Stelle der dem Verletzten 
nach dem Privatl"echte gebühr·enden Entschädi
gung kann -aluf dessen Verlangen neben der Strafe 
auch auf eine an den Verletzten zu entrichtende, 
vom Strafgericht nach freiem, durch die Würdi
gung aller Umstände gdeiteten Ermessen zu 
bestimmende Geldbuße his zum Betrag von 
120000 S erkannt werden. Die zur Zahlung einer 
Geldbuße Verurteilten haften als Solidal"1Schuld
ner. Die Bestimmungen dieses Paragraphen fin
den auch dann Anwendung, wenn die Bestrafung 
nach einer strengeren Bestimmung des allgemeinen 
Strafgesetzhuches erfolgt. 

.38. § 55. {I) Der Verletzte ist berechtigt, noch 
vor Fällung des Straferkenntnisses . die Beschlag
nahme oder sonstige Verrw.ahrung der im § 54 
Abs. 1 bezeichneten Gegenstände sowie die er
forderlichen Maßnahmen zu dem Zweck zu he
:gehren, damit eine Wiedel"holung ,der strafbaren 
Handlung verhindert wird. 

(2) über dieses Begehren hat das Strafgericht 
sofort zu entscheiden. Es bleibt ihm ,auch über
lassen,die begdute Beschla.gnahme oder Ver
wahrung sowie die sonst begehrten Maßnahmen 
nur gegen eine vom Verletzten zu erlegende 
Kaution zu bewilligen. 

.39. § 56. Verlangt der V,erletzte wegen eines 
der in den §§ 51 und 52 bezeichneten Vergehen 
die Zuerkennung einer Entschädigung beim Zivil
richter,so hat dieser sowohl über das Vorhanden
sein als auch über die Höhe des Schadens nach 
freiem, durch die Würdigung aller Umstände ge
leiteten Ermessen zu entscheiden .. 

ridtter des Geridttshofes erster Instanz. 

EntfäLlt. 

§ 55. Eine einstweilige Verfügung, die auf eine 
seit mehr als fünf Jahren eingetragene Marke 
gestützt wird, kann nur erlassen werden, wenn 
glaubhaft gemacht ist, daß der Löschungsgrund 
nach § 33 a nicht vorliegt. 

§ 56. Für die Ansprüche eines in seinen Kenn
zeichenrechtenVerletzten auf angemessenes Ent
gelt, Schadenersati und Herausgabe der Bereiche
rung gelten die §§ 150 und 151, § 152 Abs. 2 
und 3 sowie die §§ 154 und 161 des Patent
gesetzes 1970, BGBI. Nr. 259 in der jeweils gel
. tenden Fassung, sinngemäß. 
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40. § 58. (1) JederrLur IErwerhung eines Marken
rechtes ,Berecht~gte kann beim Patent,amt die Fest
stellung :beantragen, daß ein Zeich,en, das zur 
Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen 
bestimmt ist, nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes nicht unter das Recht aus einer 
bestimmten registrie1'lten _ Marke fällt (Feststel
lungsantrag). 

(2) Im Antrag müssen die Waren oder Dienst
leistungen ~AJbs. 1) angegeben wer,den. Dem An
tr,ag muß ferner, wenn der Fests,tellungs,gegen
stand eine hildliche Darstellung ist, eine Abbil
dung des Zeichens in vier Stücken beigeschlossen 
sein. Je eines dieser Stücke ist den Ausfertigungen 
der Entscheidung über den Feststellungsantrag 
beizuheften. 

(3) Das Verfahren über den Antrag kann nicht 
fortgesetzt werden, wenn der Belangte nachzu
weisen vermag, daß gegen den Antra,gsteller ein 
vor Einbringung ,des Feststellungsantrages auf 
Antra.g des Selangten eingeleitetes, dieselben 
Zeichen hetreffendes Verfahren wegen Eingriffs 
bei Gericht noch anhängig ist. 

(4) Das V'edahren üher den Antr,ag richtet 
sich nach den Vorschr~ften für ,das Verfahren 
vor der Nichtigikei,tsabteilung. Die Kosten des 
Feststellungsstreites sind vom Antragsteller zu 
tragen, wenn der Markeninhaber durch sein Ver
halten zur A,ntr,a.gstellung nicht Anlaß gegeben 
und innerhalb der ihm für di,e Gegenschrift ge
setzten ,Frist den Anspruch anerkannt hat. 

(5) Das Gericht ist an die rechtskräftig,e Ent
scheidung, daß das den Gegenstand des Fest
stellungsantr,ages bildende Zeichen nach Maßg,abe 
der Bestimmungen dieses Gesetzes nicht unter 
das Recht aus ,der Marke des Belangten fällt, 
gebunden. 

41. § 61. (3) Wer im I,nland keine Niederlassung 
hat, kann Rechte aus ,diesem Bundesgesetz vor 
der juristisch'en Anmeldeabtei,lung nur geltend 
machen, wenn er einen im Inland wohnhaften 
Vertreter hat. Vor der Beschwerdeabtei1lung, der 
Nichtigkeitsaibteilung und vor dem Obersten 
Patent- und Markensen.at kann er diese Rechte 
nur geltend machen, wenn er durch einen inlän
dischen Rechtsanwalt, ,einen inländischen ,Patent
anwalt oder durch einen inländischen Notar ver
treten ist. 

(6) Soll ein Vertreter, der nicht inlän:discher 
Rechts,anwalt, Patentan.walt oder Notar ist, er
mächtigt sein, ,r,egistrierte, Ma1'lken gemäß § 29 
Abs. 1 Et. a löschen ,zu lassen, sö muß er hiezu 
ausdrücklich bevollmächtigt sein. 

42. §63. (2) Die Anineldegebiihribeträgt für 
Verbandsmar:ken das Vierfad1e der im: § 18 
Abs. 1 festgesetzten Anmeldungsgebühr; die 

Entwurf: 

iEntfällt. 

§ 61. (3) Wer im Inland keine Niederlassung 
hat, kann Rechte aus diesem Bundesgesetz vor 
der Rechtsabteilung nur geltend _ mach,en, wenn 
er einen im Inland wohnhaften Vertreter hat. 
Vor ,der Beschwerdeabteilung, der Nichtigkeits
abteilung und dem Obersten Patent- und Mar
kensenat kann er diese Rechte nur geltend 
machen, wenn er durch einen inländischen Rechts
anwalt, ,einen inländischen Patentanwalt oder 
einen inländischen Notar vertreten ist. 

(6) Ein Vertreter, der nicht inländischer Rechts
anwalt, Patentanwalt oder Notar ist, bedarf zur 
Löschung einer Marke gemäß § 29 Ahs. 1 Z. 1 
einer ausdr:ücklichen Ermächtigung. 

§ 63. (i) Die Anmelde.gebühr beträgt' für Ver
handsmarken das Vierfache der im § 18 Abs. 1 
festgesetzten Anmeldegebühr, die Schutzdauer--
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Schutzdauer,gebühr und die 'Erneuerungsgebühr gebühr und die Erneuerungsgebühr das Zehn
das Zehnfache der im § 18 Abs. 2 festgesetzten fache der im § 18 Abs. 2 festgesetzten Schutz-
SchutzdauergebHhr. dauergebühr. 

43. § 64. 

J. unter der fortlaufenden Registernummer das 
Wort "Vel1bandsmarke"; 

2. statt ,des Gegenstandes des Unternehmens 
einen Hinweis auf die Satzung und ihr Datum. 

44. § 71. Mit der Vol1~iehun,gdieses Bundes
.gesetzes sind betraut: 
1. hinsichtlich der §§ 8, 10, 12 Ibis 14, 23 und 57 

der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie und derBunde&m~nister ·für Justiz, 

:2. hinsichtlich des § 6 Abs. 2 der Bundesminister 
,für Handel, Gewenbe und Industrie im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für Aus
wärtige Angelegenheiten, 

,3. hinsichtlich der §§ 51 bis 56, des § 58 Abs. 5 
und ,des § 67 der Bundesminister für Justiz, 

·4. hinsichtlich des § 70 Abs. 1 der Bundesminister 
für Handel, Gew·erhe und Industrie im Ein
ver.nehmen mit dem Bundesminister für Fin·an
!lien, 

.5. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes der Bundesminister für Han
del, Gewerbe und Industrie. 

1. unter der Registernummer das Wort "Ver- . 
bandsmal1ke"; 

2. einen Hinweis auf die Satzung und ihr 
Datum. 

§ 71. Mit der Vollziehungdieses Bundesgeset
~es sind betraut: 

l..hinsichtlich der §§ 10, 12 bis 14, 23 rund 57 
der ,BundeSlffiinister für Handel, Gewerbe 
und Industrie und .der Bundesminister für 
Justiz, 

2. hinsichtlich des § 6 Abs. 2 der Bundes
minister ~ür Handel, Gewerbe und Industrie 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
.für Auswärtige Ang.ele,genheiten, 

3. hinsichtlich ,der §§ 51 bis 56 und des § 67 
.der BundeSlffiinister für Justiz, 

4. hinsichtlich des § 70 Abs. 1 der Bundesmini
ster für Handel, Gewerheund Industrie im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen, 

5. hinsichtlich aller ubrigen Bestimmungen der 
·Bundesniinister J)ür Handel, Gewel1be und 
Industrie. 
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